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VORWORT
Kürzlich war der Käufer eines Grundstücks in Kreuzberg in der Sprechstunde des Teams Erhaltungs-
gebiete. Er hatte ein Anhörungsschreiben vom Fachbereich Stadtplanung erhalten, in dem er sich zu 
der beabsichtigten Ausübung des Vorkaufsrechts durch den Bezirk äußern sollte. Die Diskussion ging 
hin und her, bis meine Verwaltung ihn damit konfrontierte, dass er schon einen neuen Vertrag zum Wei-
terverkauf abgeschlossen hatte, bei dem er zusätzlich 800.000 ! auf seinen Kaufpreis aufgeschlagen 
hatte. 

Das wäre doch ein wunderbares Geschäft gewesen, oder? Innerhalb von drei Monaten einen Gewinn 
von 800.000 ! machen? Spekulation in Reinform.

Das Geschäftemachen und Geldverdienen mit Immobilien, in denen Menschen wohnen, funktioniert 
leider noch zu gut in unserer Stadt.

Die damit verbundene Renditeerwartung wirkt sich aber direkt auf die Mieter*innen aus. Sie sind massiv 
konfrontiert mit Mieterhöhungsverlangen und Umlagen wegen Modernisierung. 

Unser politisches Ziel ist: Die Bevölkerung in Friedrichshain-Kreuzberg muss bleiben (können). Unser 
städtebauliches Ziel: die Struktur der Wohnbevölkerung muss erhalten werden, damit die gewachsene 
bauliche und soziale Infrastruktur und die Bedarfe der Anwohner*innen zusammen passen. 

Unser Bezirk will und muss deshalb alle rechtlichen Mittel nutzen, um der oben beschriebenen Tendenz 
entgegenzuwirken. Der Milieuschutz mit dem Genehmigungsvorbehalt, mit der Umwandlungsverord-
nung und dem Vorkaufsrecht ist dabei fast das einzige Instrument, das richtig Sand in das Getriebe 
streuen kann.

Deshalb ist mir die Ausübung des Vorkaufsrechts so wichtig. Ich habe hier bei meinem Amtsantritt von 
meinem Vorgänger Hans Panhoff ein Arbeitsgebiet übernommen, das von ihm und einer sehr engagier-
ten Verwaltung bestens vorbereitet und erprobt war.
Jetzt kommt es darauf an, die Rahmenbedingungen zu verbessern und die eingehenden Kaufverträge 
systematisch zu prüfen und da, wo es geht und rechtlich möglich ist, das Vorkaufsrecht auszuüben. 
Und das landesweit!

Florian Schmidt
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Dokumentation der Fachtagung Vorkaufsrecht

PROTOKOLL DER TAGUNG

Folie  2:  Einführung

Folie  3:  Einführung  -‐  Milieuschutz  nach  §172  (1)  Nr.  2  BauGB
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Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts 
in sozialen Erhaltungsgebieten 
Fachtagung am 09.12.2016  
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin 
 
Möglichkeiten und rechtliche Grenzen des Vorkaufsrechts 
 

Dr. Jörg Beckmann 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht  
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Rechtsgrundlage 

§ 24 BauGB: 
 

„Der Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht zu beim Kauf von 
Grundstücken (...)  
 
4.  im Geltungsbereich (...) einer Erhaltungssatzung.“ 

Der Gesetzgeber gibt damit eindeutig zu erkennen, dass er das 
allgemeine Vorkaufsrecht der Gemeinden als eigenständiges 
Instrument zur Sicherung der Bauleitplanung in Gebieten einer 
(sozialen) Erhaltungssatzung akzeptiert.  
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Stand der Rechtsprechung (1) 

In der Praxis wurde das Vorkaufsrecht in sozialen Erhaltungsgebieten 
bislang von den Kommunen jedoch kaum praktiziert.  
 
Ausnahmen waren die Städte Hamburg und München. Ziel der Ausübung 
des Vorkaufsrechts durch die Stadt München war es, mit den Eigentümern 
Abwendungsvereinbarungen abzuschließen, um die Begründung von 
Wohneigentum zu verhindern. Dieser Zweck ist seit Inkrafttreten der 
Bayerischen Umwandlungsverordnung zum 01.03.2014 entfallen. 
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Stand der Rechtsprechung (2) 

Das Verwaltungsgericht München hat bislang, soweit ersichtlich, sämtliche 
gegen die Ausübung des Vorkaufsrechts gerichteten Klagen abgewiesen 
und damit die grundsätzliche Rechtmäßigkeit des Vorkaufsrechts in 
sozialen Erhaltungsgebieten bestätigt.  
 
(VG München, Urt. v. 02.11.1994 – M 8 K 94/2142; 
Urt. v. 22.07.2002 – M 8 K 01.3709; Urt. v. 20.10.2003 – 
M 8 K 02.4972; Urt. v. 04.08.2008 – M 8 K 06.3960) 

Rechtsanwalt Dr. Jörg Beckmann  Gemeindliches Vorkaufsrecht in sozialen Erhaltungsgebieten   5 

Stand der Rechtsprechung (3) 

In Berlin ist der Widerstand gegen die Ausübung des Vorkaufsrechts 
(noch) hoch, insbesondere, soweit die Bezirke den Kaufpreis herabgesetzt 
haben. 
 
Bei der zuständigen Kammer für Baulandsachen des Landgerichts Berlin 
sind zwei Grundsatzverfahren anhängig, in denen noch keine Urteile 
ergangen sind (LG Berlin – O 2/15; O 4/16). 
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Ungeklärte Rechtsfragen  

Von den Klägern werden folgende grundsätzliche Fragen thematisiert:  
 

Rechtfertigung der Ausübung durch das Wohl der Allgemeinheit (§ 24 
Abs. 3 Satz 1 BauGB) 
Ausschluss des Vorkaufsrechts (§ 26 Nr. 4 BauGB) 
Abwendungsbefugnis (§ 27 BauGB) 
Ausübung zugunsten eines Dritten (§ 27a BauGB) 
Herabsetzung des Kaufpreises (§ 28 Abs. 3 BauGB) 

!"#$%&Q(&T47%.#U-3%&S%123+0-*7%4
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Rechtfertigung durch das Allgemeinwohl  (1) 

Nach § 24 Abs. 3 Satz 1 BauGB darf das Vorkaufsrecht nur ausgeübt 
werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt. 
    

Erste Behauptung der Kläger: § 172 BauGB i.V.m. UmwandVO reiche 
aus, die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung zu schützen. Der 
Ausübung des Vorkaufsrechts bedürfe es somit nicht. 

Gegenargument: Das Vorkaufsrecht stellt ein eigenständiges 
Instrument zur Sicherung des Erhaltungsziels dar. Das Land hat 
insoweit die Möglichkeit, das Erhaltungsziel „besser“ zu schützen, als 
durch die reine Anwendung des Genehmigungsvorbehalts aus § 172 
BauGB.  
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Rechtfertigung durch das Allgemeinwohl (2) 

    
Zweite Behauptung der Kläger: Der Bezirk müsse Tatsachen 
nachweisen, die die Annahme rechtfertigen, dass durch den Verkauf 
die Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gefährdet 
wird (so noch ausdrücklich § 24a Satz 1 BBauG). 

Gegenargument: § 24 BauGB sieht dies nicht (mehr) vor. Im Übrigen 
lässt sich bereits aus dem Umstand, dass der vereinbarte Kaufpreis 
den Verkehrswert überschreitet, und daraus, dass der Käufer nicht 
bereit ist, eine Abwendungsvereinbarung zu unterzeichnen, 
entnehmen, dass der Käufer die Immobilie nicht entsprechend dem 
Erhaltungsziel verwenden will. 
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Abwendungsbefugnis 

Nach § 27 BauGB kann der Käufer die Ausübung des Vorkaufsrechts 
abwenden, wenn er sich vor Ablauf der Frist verpflichtet, das Grundstück 
entsprechend den Zielen und Zwecken der baulichen Maßnahme zu 
nutzen.  

Behauptung der Kläger: Ausreichend sei, dass sich der Käufer 
gegenüber dem Bezirk verpflichte, sich an das Gesetz (§ 172 BauGB 
i.V.m. UmwandVO) zu halten. Nicht zu verlangen sei deshalb eine 
Vereinbarung, durch die sich der Käufer verpflichte, auch auf 
Maßnahmen zu verzichten, auf die er einen Anspruch habe. 

Gegenargument: Das Vorkaufsrecht ist ein eigenständiges 
Sicherungsinstrument (s.o.). Der Schutz des Erhaltungsziels durch  
§ 172 BauGB ist lückenhaft. Dementsprechend kann der Bezirk 
verlangen, dass sich der Käufer z.B. verpflichtet, auf die 
Geltendmachung der Ausnahme des § 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 6 BauGB 
zu verzichten.  
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Ausschluss des Vorkaufsrechts (1) 

Nach § 26 Nr. 4 BauGB ist das Vorkaufsrecht ausgeschlossen, wenn das 
Grundstück gemäß den Zielen und Zwecken der städtebaulichen 
Maßnahme bebaut ist und entsprechend genutzt wird.  

Behauptung der Kläger: Dies sei bei allen in Frage kommenden 
Immobilien in sozialen Erhaltungsgebieten der Fall, so dass dieser 
Tatbestand das Vorkaufsrecht generell ausschließe. Die Kläger berufen 
sich dabei auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 
(BVerwG, Beschl. v. 29.06.1993 – 4 B 100/93). 

!"#$%&V(&L/+12#/++&5%+&,"-.*/0+-%123+&F'G
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Ausschluss des Vorkaufsrechts (2) 

Gegenargument: Wie sich aus der Gesetzgebungsgeschichte ergibt, 
bezieht sich der Ausschlussgrund des § 26 Nr. 4 BauGB nur auf 
Grundstücke in Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen, nicht 
dagegen auf Grundstücke in Erhaltungsgebieten. Die Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichts ist insoweit nicht einschlägig. Auch das 
Verwaltungsgericht München hat – in Kenntnis der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts – die grundsätzliche Zulässigkeit des 
Vorkaufsrechts ausdrücklich bestätigt (VG München, Urt. v. 20.10.2003 
– M 8 K 02.4972). 

!"#$%&'P(&L/+12#/++&5%+&,"-.*/0+-%123+&F?G
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Ausübung zugunsten Dritter (1) 

Gemäß § 27 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB kann die Gemeinde ihr Vorkaufsrecht 
zugunsten eines Dritten ausüben, wenn sich der Dritte zu der mit der 
Ausübung des Vorkaufsrechts bezweckten Verwendung des Grundstücks 
innerhalb angemessener Frist verpflichtet. 
  

Erste Behauptung der Kläger: Die Ausübung zugunsten einer 
städtischen Wohnungsbaugesellschaft (ohne vorherige öffentliche 
Ausschreibung) verstoße gegen den Grundsatz der 
Wettbewerbsneutralität. 

Gegenargument: Dem durch das Vorkaufsrecht begünstigten Dritten 
entsteht auch bei Herabsetzung des Kaufpreises kein 
Wettbewerbsvorteil, da er weitgehende Beschränkungen durch das 
Erhaltungsrecht hinnehmen muss. Der Kaufpreis kann nur und insoweit 
herabgesetzt werden, als er den Verkehrswert deutlich überschreitet.  
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Ausübung zugunsten Dritter (2) 

 
Zweite Behauptung der Kläger: Die Ausübung zugunsten einer 
städtischen Wohnungsbaugesellschaft (ohne vorherige öffentliche 
Ausschreibung) verstoße gegen das Vergaberecht. 

Gegenargument: Der Vorkauf eines Grundstücks zugunsten eines 
Dritten stellt keinen Vorgang dar, der dem Land Berlin unmittelbar 
wirtschaftlich zugute kommt. Der Dritte erbringt keine „Dienstleistung“ 
zugunsten des Landes, weil die Bewirtschaftung der Immobilie nicht dem 
wirtschaftlichen Landesinteresse, sondern dem Allgemeininteresse an 
der Verhinderung der negativen städtebaulichen Folgen einer 
Verdrängung von Teilen der Wohnbevölkerung dient. 
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Herabsetzung des Kaufpreises (1) 

Nach § 28 Abs. 3 Satz 1 BauGB kann die Gemeinde den zu zahlenden 
Betrag nach dem Verkehrswert des Grundstücks im Zeitpunkt des Kaufs 
bestimmen, wenn der vereinbarte Kaufpreis den Verkehrswert in einer 
dem Rechtsverkehr erkennbaren Weise deutlich überschreitet. 
 

Erste Behauptung der Kläger: Die Herabsetzung des Kaufpreises bei 
gleichzeitiger Ausübung des Vorkaufsrechts zugunsten eines Dritten 
stelle eine ratifizierungspflichtige Beihilfe bzw. Subvention dar. 

Gegenargument: Eine Beihilfe bzw. Subvention würde voraussetzen, 
dass der Vergünstigung des Dritten eine Verminderung des Vermögens 
des Landes gegenüber steht. Dies ist nicht der Fall. Der „Vorteil“ des 
vorkaufsbegünstigten Dritten geht wirtschaftlich ausschließlich zu 
Lasten des Verkäufers bzw. Eigentümers.  

 

!"#$%&'K(&W%-*6+%3;/47&5%+&>*/0O-%$+%+&F'G
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Herabsetzung des Kaufpreises (2) 

 
Zweite Behauptung der Kläger: Die Herabsetzung des Kaufpreises sei 
nur dann rechtmäßig, wenn dieser den Verkehrswert um mindestens 
20 bzw. 30 % überschreite.  

Gegenargument: Wo genau die Schwelle der „dem Rechtsverkehr 
deutlich erkennbaren“ Überschreitung des Verkehrswertes verläuft, ist 
bislang nicht abschließend entschieden. Auch eine Überschreitung von 
rund 15 % kann – absolut gesehen – ein hoher Betrag sein, dessen 
Tragung der Allgemeinheit nicht zugemutet werden kann. 
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Klärung der Rechtsfragen 

Voraussichtliche Dauer bis zu einer grundsätzlichen 
Entscheidung der Kammer für Baulandsachen: Mitte 2017. 

 
Voraussichtliche Dauer bis zu einer Grundsatzentscheidung des 
Kammergerichts: Ende 2018.  

!"#$%&'E(&>#U-/47&5%-&S%123+0-*7%4
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Herabsetzung des Kaufpreises (3) 

 
Dritte Behauptung der Kläger: Eine Herabsetzung scheide aus, wenn 
der Kaufpreis durch ein bedingungsfreies Bieterverfahren ermittelt 
wurde, weil das Höchstgebot in einem solchen Verfahren immer den 
Verkehrswert darstelle.  

Gegenargument: Das Höchstgebot in einem bedingungsfreien 
Bieterverfahren bildet den Verkehrswert jedenfalls dann nicht ab, wenn 
es auf einer Fehleinschätzung des Bietenden beruht. Ein Indiz hierfür 
kann vorliegen, wenn die anderen Angebote deutlich von dem 
Höchstgebot abweichen.  

!"#$%&'Q(&W%-*6+%3;/47&5%+&>*/0O-%$+%+&FBG
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Herr Dr. Lang (SenStadtWohn) 
*4(B+,)44+,&-+8&9*-#+;-*(&-*&'+&'([*/#&>(+0)(B+[)''+M6&-0)$Z(+1&#)$3(+[&-,&'+4">>(&S

Herr Dr. Beckmann (Kanzlei GGSC) %&-#(+)'B+,)44+,)4+2"-#)$3-&/0(+&*'+4(D,(&6)$>*/0&4+Q'4(-$%&'(+$',+

#&*'+C*&(&-4/0$(9*'4(-$%&'(+*4(S+!)4+2"-#)$34-&/0(+,*&'&+,&%')/0+)$44/0>*&`>*/0+,)9$B+,*&+;"%%$'&+^"-+



fP

!"#$%&'()(*"'+,&-+.)/0()1$'1+2"-#)$34-&/0(

NJ@K@;@LL+!XJ+K5<]R<

."-(6&4()',+*0-&-+C*&(^&-0D>('*44&+9$+4*/0&-'S

Frau Nothdorf (SenStadtWohn) %&-#(+)'B+,)44+,*&+;-*(&-*&'B+,*&+^"%+8&9*-#+&'([*/#&>(+[$-,&'B+3M-+.-*&,:

-*/040)*':;-&$96&-1+1$(+4&*&'B+,)44+%)'+)6&-+'"/0+M6&-Z-M3&'+%M44(&B+"6+4*&+3M-+)>>&+8&9*-#&+69[S+,)4+

1&4)%(&+L)',+8&->*'+)'[&',6)-+[D-&'S+

Herr Dr. Boemer (Gewobag) &-#$',*1(+4*/0+')/0+,&%+2&-3)0-&'B+%*(+,&%+,&-+2&-#&0-4[&-(+̂ "'+,&'+8&9*-#&'+

6&4(*%%(+[*-,S

Herr Lange (BA Friedrichshain-Kreuzberg) )'(["-(&(B+,)44+,&-+2&-#&0-4[&-(+%*(+,&%+_)/0[&-(^&-3)0-&'+6&:

4(*%%(+[*-,B+["6&*+m&,"/0+,)4+2&-1>&*/04[&-(^&-3)0-&'+,)4+1&&*1'&(4(&+[D-&S++!)6&*+[&-,&'+,*&+;)$3Z-&*4&+

^"'+^&-1>&*/06)-&'+?"0'0D$4&-'+6&(-)/0(&(B+$%+M6>*/0&+;)$3Z-&*4&+9$+&-%*((&>'S+?&''+'*/0(+1&'$1+;)$3:

Z-&*4&+9$%+2&-1>&*/0+9$-+2&-3M1$'1+4(&0&'B+'$(9(+%)'+,)4+X-(-)14[&-(^&-3)0-&'B+6&*+,&%+&4+m&,"/0+*%%&-+

]'4*/0&-0&*(&'+1*6(S+=&--+L)'1&+&-#>D-(B+,)44+,&-+8&9*-#+^&-4$/0(B+6&*,&+2&-3)0-&'+kX-(-)14[&-(^&-3)0-&'+

$',+2&-1>&*/04[&-(^&-3)0-&'l+)'9$[&',&'B+$%+$%3)'1-&*/0&+_/0>M44&+9*&0&'+9$+#a''&'S+X-+&-1D'9(B+,)44+

*%+<&-*/0(4^&-3)0-&'+,*&+X-%*((>$'1+,&4+2&-#&0-4[&-(&4+,$-/0+,&'+<$()/0(&-)$44/0$44+&-3">1(S+



fH

!"#$%&'()(*"'+,&-+.)/0()1$'1+2"-#)$34-&/0(

NJ@K@;@LL+!XJ+K5<]R<

566S+H7+!&%"'4(-)(*"'+)%+EUSFGSEFGH+TT+."("7+L$#)4+=&>>[*1



fU

!"#$%&'()(*"'+,&-+.)/0()1$'1+2"-#)$34-&/0(

NJ@K@;@LL+!XJ+K5<]R<

TOP 5

=&--+!-S+8"&%&-+1*6(+9$+8&1*''+&*'&'+q6&-6>*/#+M6&-+,)4+]'(&-'&0%&'+$',+&-#>D-(B+,)44+,*&+<&["6)1+&*'+

#"%%$')>&4+?"0'$'14$'(&-'&0%&'+*4(B+,)4+6&-&*(+$',+3D0*1+4&*B+_$%%&'+9$-+2&-3M1$'1+9$+4(&>>&'B+$%+,)4+

2"-#)$34-&/0(+)$49$M6&'S

!"#$%&#'#()$ *&+$."##+$!#<$C&"5"#$23#4$ 35$,&6)"+4"+$53'$.367"$4"#$8//364-+)$?"3+"#$:&2"#;:&3+';,&63"+$

23"4"#)")"/"+<$!"#$=+9(6'$2-#4"$+309'$)">+4"#'<$8-?$@#A+4"+$4"#$B"?/(#1"3'$2-#4"+$43"$,&63"+$35$&/"#"+$

C"#"309$/"?09+3''"+<

!"#$%&'(&L/+A6/47&M"4&,"-.*/0+-%123%4&



fV

!"#$%&'()(*"'+,&-+.)/0()1$'1+2"-#)$34-&/0(

NJ@K@;@LL+!XJ+K5<]R<

01 Überblick Gewobag

Kommunales Wohnungsunternehmen, Bilanzsumme: ca. 4 Mrd. (per 31.12.2015)

Mieteinheiten im Bestand: ca.60.000, Mitarbeiter: 583 

Mittelfristiges Wachstumsziel: 72.600 Wohnungen

|  09.12.2016  |Seite 3 Ausübung von Vorkaufsrechten

01 Überblick Gewobag
Bestand in Kreuzberg

Mehr als 5.000 Bestandswohnungen in Friedrichshain-Kreuzberg

|  09.12.2016  |Seite 4 Ausübung von Vorkaufsrechten
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03 Ablaufschema
Fristdauer: 2 Monate

Schritt 1: 3 Tage nach Fristbeginn: Übermittlung der Anfrage mit den wesentlichen Daten an 

Gewobag

Schritt 2: Quick-Check Gewobag: grundsätzliches Erwerbsinteresse JA/NEIN (1 Woche)

Schritt 3: JA: Beauftragung Verkehrswertgutachten durch Bezirk

Schritt 4: Due Diligence (soweit möglich), Erstellen der Wirtschaftlichkeitsberechnung 

(Grenzwertberechnung)

Schritt 5: Abgleich ermittelter Verkehrswert mit Ergebnis Wirtschaftlichkeitsberechnung

Schritt 6: Entscheidung über Ausübung des Vorkaufsrechtes (Bezirk – Gewobag)

Schritt 7: Herbeiführen Gremienentscheidung (Umlaufverfahren) – spätestens 3 Wochen vor 

Fristablauf

Schritt 8: Abschluss Vereinbarung mit Bezirk und Ausübung des Vorkaufsrechtes

|  09.12.2016  | Ausübung von VorkaufsrechtenSeite 6
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02 Voraussetzungen für Übernahme eines 
Vorkaufsobjektes

Kostendeckende Bewirtschaftung muss nachhaltig möglich sein 
(eingeschränkte Due Diligence)

Keine laufende Unterdeckung

Insgesamt positiver Cashflow

Kaufvertrag darf keine Klauseln enthalten, die einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
entgegenstehen

Zustimmung der Gremien (Vorstand, Aufsichtsrat) zum Ankauf muss vor Ausübung des 
Vorkaufsrechts zugunsten der Gewobag vorliegen 
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03 Ablaufschema

Beispiel Datenübermittlung für Quick-Check

|  09.12.2016  | Ausübung von VorkaufsrechtenSeite 7
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Musterstraße 5 
5

2.000.000,00 1.000.000,00 742,00 2.695,42 12 4 46.180,75 5,19 43,3 x Mietminderung, x Kündigung zu 
Monat 2017, wertbeeinflussende 
Angaben

04.11.2016 04.11.2016 ja 05.11.2016
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*4(+')/0+C&*'$'1+^"'+=&--'+!-S+8"&%&-+)$4-&*/0&',S++X-+%&-#(+m&,"/0+)$/0+)'B+,)44+&4+0*>3-&*/0+[D-&B+[&''+

,*&+8&3-)1$'1+,&4+;D$3&-4+4"3"-(+6&1*''&'+[M-,&S+X4+&-1*6(+'$-+,)''+_*''B+&*'&'+8&4/0>$44+*%+]%>)$3^&-:

3)0-&'+0&-6&*9$3M0-&'B+[&''+,*&+<&["6)1+6&-&*(4+[&*`B+,)44+4*&+,)4+&'(4Z-&/0&',&+@6m&#(+&-[&-6&'+#)''S+

!)4+[*44&'+4*&+)6&-+'$-B+[&''+,&-+;D$3&-+,*&+56[&',$'14^&-&*'6)-$'1+'*/0(+$'(&-9&*/0'&(S
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05 Risikoabschirmung

Seite 9 |  09.12.2016  |

Risiken, die nicht von Gewobag getragen werden können:

1. Prozessrisiko
2. Differenz aus Kaufpreis, zu dem das Vorkaufsrecht ausgeübt wurde (VKR-KP), und dem maximal 

von Gewobag darstellbaren Kaufpreis (Gewobag-KP)

Offene Fragen:

1. Wer übernimmt das Prozessrisiko (Kostentragung)?
2. Aus welchen Mitteln kann mögliche Differenz aus VKR-KP und Gewobag-KP bezahlt werden?

Ausübung von Vorkaufsrechten

!"#$%&Z(&S$+$."*6+12$-</47

04 Rentabilität

Verkehrswert bestätigt den Kaufpreis des Kaufvertrages (KV-KP)

Folge: Vorkaufsrecht kann nur zum beurkundeten Kaufpreis ausgeübt werden

KV-KP entspricht Rentabilitätsanforderungen der Gewobag: 

KV-KP höher als maximaler Gewobag-KP:          Absicherung Differenz notwendig

Verkehrswert liegt unter KV-KP (wesentliche Abweichung)

Folge: Vorkaufsrecht kann zum Verkehrswert ausgeübt werden:           Prozessrisiko

Verkehrswert entspricht Rentabilitätsanforderungen der Gewobag: 

Verkehrswert höher als maximaler Gewobag-KP: Absicherung Differenz notwendig

|  09.12.2016  | Ausübung von VorkaufsrechtenSeite 8
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X*'+[*/0(*1&-+.)#("-+3M-+,*&+<&["6)1+*4(+,*&+J*4*#")64/0*-%$'1S+Q'46&4"',&-&+,)4+N-"9&44-*4*#"B+)>4"+,)4+

J*4*#"B+,)44+,)4+<&-*/0(+&*'&'+0a0&-&'+N-&*4+3&4(>&1(B+)>4+,&-B+9$+,&%+,)-1&4(&>>(+[$-,&B++#)''+^"'+,&-+<&:

["6)1+'*/0(+1&(-)1&'+[&-,&'S+!*&+.-)1&'B+[&-+,*&4&4+N-"9&44-*4*#"+k;"4(&'(-)1$'1l+M6&-'*%%(+$',+)$4+

0)>6+&4+3M-+4*&+)>4+4(D,(*4/0&+?"0'$'146)$1&4&>>4/0)3(+[*/0(*1+[D-&B+,)44+&4+&*'&+564*/0&-$'1+3M-+,*&4&+

%a1>*/0&+!*33&-&'9+1*6(S+!*&+<&["6)1+%M44(&+,*&4+)',&-'3)>>4+ *'+ *0-&-+?*-(4/0)3(>*/0#&*(46&-&/0'$'1+%*(+

&*')-6&*(&'B+[)4+m&,"/0+9$+&*'&-+[&*(&-&'+_/0%D>&-$'1+,&-+5$43M0-$'1+,&4+2"-#)$34-&/0(4+3M0-&'+[M-,&S

|  09.12.2016  | Ausübung von VorkaufsrechtenSeite 10

06 Rahmenvereinbarung

Wesentliche Inhalte einer Rahmenvereinbarung Bezirk - Gewobag

Ablaufschema mit Anforderungen und Fristen

Lösung für offene Fragen (Prozessrisiko, Kaufpreisdifferenz)

Muster Standard-Vereinbarung für Vorkaufsrechtsfälle 

Vorteile

Standardisierter Prozess

Professionelle Abwicklung

Hohe „Trefferquote“

!"#$%&V(&S*2<%4M%-%$46*-/47

TOP 5 

Frau Bouali (asum GmbH) 3)44(+9$4)%%&'B+,)44+,*&+b!-*((&'c+#>)-&+<-&'9&'+,)3M-+3"-%$>*&-&'B+[)''+4*&+

*'+&*'&'+2"-#)$34^&-(-)1+&*'4(&*1&'+#a''&'+$',+[)''+'*/0(S+X4+4(&>>(+ 4*/0+,)0&-+,*&+.-)1&B+[)4+%*(+,&'+

=D$4&-'+Z)44*&-(B+,*&+3M-+,*&+_(D,(*4/0&'+^"-+,&%+=*'(&-1-$',+,&4+C*&(&'6M','*44&4+'*/0(+[*-(4/0)3(>*/0+

,)-4(&>>6)-+4*',S+ Q'+,*&4&%+\$4)%%&'0)'1+6&("'(+.-)$+8"$)>*+)$/0+,&'+Z-D^&'(*^&'+A0)-)#(&-+,&4+2"-:

#)$34-&/0(4S+?*/0(*1&4+\*&>+*4(+&4B+'&6&'+,&%+()(4D/0>*/0&'+;)$3+,$-/0+!-*((&+56[&',$'14^&-&*'6)-$'1&'+

9$+4/0>*&`&'S+=*&-+*4(+,*&+5$41&4()>($'1+,&-+Q'0)>(&+^"'+9&'(-)>&-+8&,&$($'1S
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Herr Oltmann (BA Tempelhof-Schöneberg)+ 3-)1(B+ "6+,*&+?*-(4/0)3(>*/0#&*(4#-*(&-*&'+ ^"'+ m&,&-+ 4(D,(*4/0&'+

)>>&+?"0'$'146)$1&4&>>4/0)3(&'+1&&*'*1(+0)6&'S+

Herr Dr. Boemer (Gewobag)+ &-#>D-(B+,)44+,*&+'"-%)>&-[&*4&+6&4(&0&',&'+J&',*(&)'3"-,&-$'1&'+ *'+,&'+

2"-#)$343D>>&'+'*/0(+&-3M>>(+[&-,&'B+,)44+,*&+<&["6)1+,)0&-+)>4+;-*(&-*$%+3&4(1&>&1(+0)(B+,)44+M6&-+EF+W)0-&+

&*'&+b4/0[)-9&+Fc+&-4/0&*'&'+%$44S+!&''+,*&+<&["6)1+,)-3+#&*'&+<&4/0D3(&+%)/0&'B+,*&+9$%+R)/0(&*>+

,&-+<&4&>>4/0)3(+[D-&'S

Herrn Lange (BA Friedrichshain-Kreuzberg)+&-4/0&*'(+,)4+^"-1&4(&>>(&+5'#)$349*&>+,&-+<&["6)1+%*(+8>*/#+

)$3+)#($&>>&+C)-#(&'([*/#>$'1&'+4&0-+0"/0S+X4+*4(+3M-+*0'+'"/0+3-)1>*/0B+[*&+,*&+<&["6)1+,*&4&4+\*&>+&--&*:

/0&'+%a/0(&S+

Herr Dr. Boemer (Gewobag)+6&4(D(*1(B+,)44+&4+3M-+,*&+<&["6)1+,&-9&*(+$'%a1>*/0+[D-&+GESPFF+?"0'$'1&'+

*%+8&4()',+9$+#)$3&'S+8&*+GFSFFF+?"0'$'1&'+0)',&>(+&4+4*/0+,)0&-+$%+R&$6)$["0'$'1&'B+,*&B+,&'+2"-:

1)6&'+,&4+C*&(&'6M','*44&4+&'(4Z-&/0&',B+)%+C)-#(+,$-/0+,*&+<&["6)1+'&$+^&-%*&(&(+[&-,&'S+5$/0+,)+

4/0-&*6(+,*&+<&["6)1+&'(4Z-&/0&',+&*'&+b4/0[)-9&+FcS+

Herr Schönberg (Mietshäuser Syndikat)+3-)1(B+[&>/0&+_Z*&>-D$%&+&4+0*'4*/0(>*/0+,&-+2"-1)6&'+,&4+<&4&>>:

4/0)3(&-4+'"/0+1&6&'+#a''(&B+$%+^&-%&0-(+,)4+2"-#)$34-&/0(+)$4M6&'+9$+#a''&'S+X-+*4(+)$`&-,&%+*'(&-&4:

4*&-(+,)-)'B+[&>/0&+)',&-&'+C*((&>+)$4+_*/0(+,&-+<&["6)1+^"%+L)',+'"/0+*%Z>&%&'(*&-(+[&-,&'+#a''(&'S

Herr Dr. Boemer (Gewobag)+[&*4(+,)-)$3+0*'B+,)44+0*'4*/0(>*/0+,&-+2"-1)6&'+,&4+<&4&>>4/0)3(&-4+,&-+_&')(+

,&-+-*/0(*1&+5'4Z-&/0Z)-('&-+[D-&S+!&-+5$3(-)1+,&-+<&["6)1+*4(+&4+,&-9&*(B+,)+8&->*'+&*'&+5-(+?"0'$'14'"(+

_*/0(+,&-+<&["6)1+*4(+&*'+$'[*-(4/0)3(>*/0&-+5'#)$3+,&-9&*(+'*/0(+%a1>*/0B+&4+4&*+,&''B+*'+,&-+_)(9$'1+k,&-+

<&4&>>4/0)3(l+[M-,&+,)9$+&*'&+_"',&-3"-%+1&6*>,&(+[&-,&'S+!)+&4+)$4+_*/0(+̂ "'+=&--'+!-S+8"&%&-+)6&-+\*&>+

4&*'+4">>(&B+,)44+,*&+4(D,(*4/0&'+?"0'$'146)$1&4&>>4/0)3(&'+)$4-&*/0&',+C*((&>+9$-+2&-3M1$'1+0)6&'B+$%+

'&$&'+?"0'-)$%+4/0)33&'+$',+,&'+8&4()',+$'(&-0)>(&'+9$+#a''&'B+[D-&+&*'+$'[*-(4/0)3(>*/0&4+=)',&>'+

'*/0(+9*&>3M0-&',S++X*'+,$-/0+,)4+L)',+&*'1&-*/0(&(&-+\$4)(93"',4B+9S8S+3M-+!*33&-&'99)0>$'1&'B+$%+6&4(*%%:

(&+Z">*(*4/0&+\*&>&+9$+&--&*/0&'+"0'&+,*&+?*-(4/0)3(>*/0#&*(+,&-+<&4&>>4/0)3(&'+9$+1&3D0-,&'B+6&1-M`(+=&--+

!-S++8"&%&-S+X-+[&*4(+)$/0+'"/0+&*'%)>+,)-)$3+0*'B+,)44+&*'&+4(D,(*4/0&+?"0'$'146)$1&4&>>4/0)3(++'*/0(+%*(+

Z-*^)(*4*&-&'+#a''&'S+

Herr Oltmann (BA Tempelhof Schöneberg) &-#$',*1(+4*/0+&-'&$(B+"6+&4+&*'&+564Z-)/0&+9[*4/0&'+,&'+$'(&-:
4/0*&,>*/0&'+?"0'$'146)$1&4&>>4/0)3(&'+9S8S+6&9M1>*/0+,&-+?*-(4/0)3(>*/0#&*(4Z-M3$'1T8&[*-(4/0)3($'14:

#"4(&'+&(/S+1*6(S

Herr Dr. Boemer (Gewobag)+^&-'&*'(S+W&,&+<&4&>>4/0)3(+*4(+,)3M-+4&>64(+^&-)'(["-(>*/0S+X*'&+<&[*'')63M0:

-$'1+1*6(+&4+,&-9&*(+'*/0(S
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Herr Wagner (Gesobau)+&-1D'9(B+,)44+*'+,&-+J&',*(&+)$/0+&*'&+J*4*#"-M/#>)1&+4(&/#(S+C*((>&-[&*>&+%$44+,)4+

)>4+[*-(4/0)3(>*/0&+K-)13D0*1#&*(+6&(-)/0(&(+[&-,&'S

Frau Haverbeck (BA Friedrichshain-Kreuzberg) %&-#(+0*'4*/0(>*/0+,&4+?$'4/0&4+,&-+<&["6)1B+3-M0&-+M6&-+

&*'&+%a1>*/0&+]'(&-9&*/0'$'1+&*'&-+56[&',$'14^&-&*'6)-$'1+8&4/0&*,+9$+[*44&'B+)'B+,)44+,&-+;D$3&-+

3"-%)>+6*4+9$%+56>)$3+,&-+.-*4(+\&*(+0)(B+,*&4&+9$+$'(&-4/0-&*6&'S+?&''+,*&4+&-4(+)%+_/0>$44+Z)44*&-(B+#)''+

,&-+8&9*-#+'*/0(4+%)/0&'S

Herr Dr. Beckmann (Kanzlei GGSC)+&-1D'9(+,)9$B+,)44+,&-+8&9*-#+4&>64(+'*/0(+*'+,&-+L)1&+*4(B+,*&+\[&*:
C"')(4:.-*4(+9$+^&->D'1&-'B+,&-+;D$3&-+m&,"/0+4/0"'S

Herr Groth (BA Neukölln)+0)#(+'"/0+&*'%)>+0*'4*/0(>*/0+,&-+_$6^&'(*"'4Z-"6>&%)(*#+')/0S

Herr Dr. Beckmann (Kanzlei GGSC) &-#>D-(+,)9$B+,)44+&4+$'(&-+,&%+<&4*/0(4Z$'#(+,&-+$'&->)$6(&'B+)>4"+

'&0%&'+#)''B+,)44+,)4+<&-*/0(+,*&+;)$3Z-&*40&-)64&(9$'1+)$30&6(+$',+4"%*(+[*&,&-+,&-+^">>&B+^"'+,&'+

N)-(&*&'+^&-&*'6)-(&B+N-&*4+9$+9)0>&'+*4(S

Frau Werner (BMV)+3-)1(B+[*&+1&')$+,*&+X-%*((>$'1+$',+,*&+5$41&4()>($'1+,&4+N"">4+!-*((&-+)$44&0&'+4">>S+

Frau Haverbeck (BA Friedrichshain-Kreuzberg) &-#>D-(B+,)44+,*&+ #"'#-&(&+5$41&4()>($'1+,&4+2&-3)0-&'4B+
6&4(&'3)>>4+1&%&*'4)%+%*(+,&'+Z"(&'(*&>>&'+!-*((&'B+'"/0+&-%*((&>(+[&-,&'+%$44S+

Frau Huber (SenStadtWohn)+[&*4(+,)-)$3+0*'B+,)44+,*&+5'0a-$'1+*%+56>)$34/0&%)+'*/0(+'$-+)'+,&'+;D$3&-B+

4"',&-'+)$/0+)'+,&'+2&-#D$3&-+1&-*/0(&(+[&-,&'+4">>(&S+5$/0+,&-+2&-#D$3&-+%M44(&+)$4+_*/0(+^"'+.-)$+=$:

6&-+9$+&*'&%+3-M0&'+\&*(Z$'#(+,)^"'+*'+;&''('*4+1&4&(9(+[&-,&'B+,)44+&4+&*'&+564*/0(+9$-+5$4M6$'1+,&4+

2"-#)$34-&/0(4+1*6(S

Herr Biedermann (BA Neukölln)+3-)1(B+"6+%)'+,&-+_$6^&'(*"'4Z-"6>&%)(*#+,$-/0+&*'&+;"'4(-$#(*"'+)$3+L)':

,&4&6&'&+&'(1&1&'+(-&(&'+#a''(&S+X-+4/0>D1(+9S8S+&*'&'+."',4+^"-B+%*(+,&%+,)4+L)',+8&->*'+4&>64(+@6m&#(&+

#)$3&'+#a''(&B+$%+,*&4&+)'4/0>*&`&',+[&*(&-+9$+^&-D$`&-'S+X-+^&-[&*4(+,)9$+)$3+CM'/0&'B+["+6&[$44(+&*'+

?&-(^&->$4(+^"'+6*4+9$+IFF+rTo%+*'+;)$3+1&'"%%&'+[&-,&'+[M-,&B+[&''+,*&+Q%%"6*>*&+4"+,)$&-0)3(+,&-+

_Z&#$>)(*"'+&'(9"1&'+[&-,&'+#a''(&S

Herr Dr. Beckmann (Kanzlei GGSC)+6&4(D(*1(B+,)44+&*'+4">/0&-+5'#)$3+,$-/0+,)4+L)',+4&>64(+&*'&+Ca1>*/0:

#&*(+4&*'+#a''(&B+,*&+_$6^&'(*"'4Z-"6>&%)(*#+'*/0(+)$3#"%%&'+9$+>)44&'S

Herr Oltmann (BA Tempelhof Schöneberg)+3-)1(B+[*&+4*/0+,&-+8&9*-#+.-*&,-*/040)*':;-&$96&-1+,*&+<-a`&+$',+

=)',0)66)-#&*(+,&4+N"">4+,&-+!-*((&'+^"-4(&>>(S+

Frau Haverbeck (BA Friedrichshain-Kreuzberg)+&-#>D-(B+,)44+,&-+8&9*-#+^"'+&*'&-+"33&'&'+5$44/0-&*6$'1+
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4/0D(9(+,&-+8&9*-#+,*&+\)0>+,&-+*'+.-)1&+#"%%&',&'+Q'4(*($(*"'&'+&0&-+1&-*'1+&*'S+!)0&-+6&4(&0&'+,&-9&*(+

#&*'&+8&3M-/0($'1&'+0*'4*/0(>*/0+,&-+<-a`&+$',+=)',0)66)-#&*(+,&4+N"">4S+.-)$+=)^&-6&/#+[&*4(+)'+,*&4&-+

_(&>>&+)$/0+)$3+,)4+C*&(40D$4&-+_O',*#)(+)>4+%a1>*/0&+Q'4(*($(*"'+0*'S+

Herr Schönberg (Mietshäuser Syndikat) 4*&0(+,)4+C*&(40D$4&-+_O',*#)(+&0&-+'*/0(+)>4+Z"(&'9*&>>&+Q'4(*($(*"'B+

,)+&4+)#($&>>+bX*':=)$4:<&4&>>4/0)3(&'c+1-M',&(+$',+'*/0(+)$3+1-a`&-&%+C)`4()6+)1*&-(S+

Herr Landwehr (GLS Bank)+[&*4(+,)-)$3+0*'B+,)44+4*/0+,)4+N-"6>&%+,&-+[*-(4/0)3(>*/0&'+K-)13D0*1#&*(+3M-+

<&'"44&'4/0)3(&'+D0'>*/0+,)-4(&>>(+[*&+3M-+4(D,(*4/0&+?"0'$'146)$1&4&>>4/0)3(&'S+X*'&+<&'"44&'4/0)3(+

@6m&#(+[*-(4/0)3(>*/0+(-)1&'+%$44+k"0'&+&*'&+J&',*(&&-[)-($'1lS+

Herr Schönberg (Mietshäuser Syndikat)+&-#>D-(B+,)44+,)4+C*&(40D$4&-+_O',*#)(+^*&>&+=)$4Z-"m&#(&+6&-D(B+,*&+

%&0-+C*&(&+9$+6&9)0>&'B+[&''+,)%*(+)$/0+%&0-+J&/0(&+3M-+,*&+=)$46&["0'&-+^&-6$',&'+4*',S+

Herr Türk (BA Neukölln)+6&("'(+)>4+&-4(&4B+,)44+J&',*(&&-[)-($'1+$',+?*-(4/0)3(>*/0#&*(+4&0-+[*/0(*1+4&*&'S+

5>4+9[&*(&'+N$'#(+%&-#(+&-+)'B+,)44+*'+R&$#a>>'+)$3+<-$',+3&0>&',&-+;)$3Z-&*4&+9$%+2&-1>&*/0+,)4+X-(-)14:

s0'>*/0&4B+[)4+9$-+8&-&/0'$'1+'"/0+0*>3-&*/0+[D-&B+^"->*&1&'S+X-+4(&>>(+,)0&-+,*&+.-)1&B+ *'[*&[&*(+,*&4&+

]'(&->)1&'+'"/0+&*'1&3"-,&-(+[&-,&'+#a''(&'S

 
Herr Dr. Beckmann (Kanzlei GGSC)+&'(1&1'&(B+,)44+&*'+J&/0(4)'4Z-$/0+)$3+X*'4*/0(+ *'+,*&4&+]'(&->)1&'+
'*/0(+6&4(&0(S+!&-+2&-#D$3&-+%$44+,&%+8&9*-#+,&'+^">>4(D',*1&'+;)$3^&-(-)1+^"->&1&'B+C*&(&->*4(&'+,)1&1&'+

'*/0(S

Frau Bouali (asum GmbH)+[&*4(+)$3+,*&+;")>*(*"'4^&-&*'6)-$'1&'+0*'B+')/0+,&'&'+&4+Z&-4Z&#(*^*4/0+2"-:
#)$34-&/0(4^&-"-,'$'1&'+1&6&'+4">>B+$',+3-)1(B+"6+4">/0&+5'3"-,&-$'1&'+,"-(+&*'1&)-6&*(&(+[&-,&'+#a'':

(&'S

Herr Dr. Beckmann (Kanzlei GGSC) ^&-'&*'(+ ,*&4S+ \[)-+ 1&6&+ &4+ *%+8)$"-,'$'14-&/0(+ 8&3$1'*44&+ ,&-+

8&0a-,&'B+Q'3"-%)(*"'&'+9$+6&4/0)33&'B+*%+8)$<8+,)1&1&'+'*/0(S+!&-+8&9*-#+*4(+*'4"[&*(+)$3+_/0D(9$'1&'+

)'1&[*&4&'B+[)4+[*&,&-+,)4+N-"9&44-*4*#"+&-0a0(S+=&--+!-S+8&/#%)''+6&4(D(*1(B+,)44+,)4+X-(-)14[&-(^&-:

3)0-&'B+4"3&-'+)'[&',6)-B+6&9"1&'+)$3+,&'+.)>>+^"'+R&$#a>>'+,&''"/0+,)4+4*/0&-4(&+2&-3)0-&'+9$-+X-%*((:

>$'1+,&4+2&-#&0-4[&-(&4+*4(S

Herr Benz (Mietshäuser Syndikat)+6&("'(B+,)44+,*&+@33&'>&1$'1+,&-+C*&(Z-&*4&+69[S+C*&(^&-0D>('*44&+)>>1&:

%&*'+3"-/*&-(+[&-,&'+%M44(&B+)$/0+*%+\$4)%%&'0)'1+%*(+,&-+C*&(Z-&*46-&%4&S+



hH
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566S+U7+!&%"'4(-)(*"'+)%+EUSFGSEFGH+TT+."("7+L$#)4+=&>>[*1



hU
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=&--+.$/04+&-#>D-(B+,)44+,*&+5$4M6$'1+,&4+2"-#)$34-&/0(4+&*'&+,&-+["0'$'14Z">*(*4/0&'+=&-)$43"-,&-$':

1&'+,&-+;")>*(*"'4^&-&*'6)-$'1&'+3M-+,*&+9$#M'3(*1&+L&1*4>)($-Z&-*",&+*4(S+X-+6&1-M`(+,)0&-+)$4,-M/#>*/0+,*&+

5$4-*/0($'1+,&-+K)1$'1S

Q'+,&-+;")>*(*"'4^&-&*'6)-$'1+*4(+,*&+?)0-'&0%$'1+,&4+2"-#)$34-&/0(4+^"-1&4&0&'S+!&-+_&')(+0)(+4*/0+,):

0&-+9$%+\*&>+1&4&(9(B+*%+&-4(&'+=)>6m)0-+EFGH+&*'+=)',>$'14#"'9&Z(+3M-+,*&+5$4M6$'1+,&4+2"-#)$34-&/0(4+

9$+ &'([*/#&>'S+ \$%+ m&(9*1&'+ \&*(Z$'#(+ &Y*4(*&-(+ )$3+ _&')(4&6&'&+ '"/0+ #&*'&+ )61&4(*%%(&+=)>($'1S+ !)4+

;"'9&Z(+[*-,+9[*4/0&'+_&'_(),(?"0'+$',+_&'.*'+&-)-6&*(&'S+!&-+8&9*-#+.-*&,-*/040)*':;-&$96&-1+4">>(&+

)$3+<-$',+4&*'&-+2"-)-6&*(+)'+,&-+;"'9&Z(&-)-6&*($'1+6&(&*>*1(+[&-,&'S+\$4)%%&'3)44&',+4(&>>(+=&--+.$/04+

3&4(B+,)44+,*&+)$3+,&-+K)1$'1+)$31&["-3&'&'+N-"6>&%&+$',+.-)1&4(&>>$'1&'+1&')$+m&'&+4*',B+,*&+)$4+4&*'&-+

_*/0(+6&0)',&>(+[&-,&'+%M44&'S+!)6&*+*4(+9$+Z-M3&'B+"6+,*&+2"-)-6&*(+,&4+8&9*-#4+.-*&,-*/00)*':;-&$96&-1+

)$3+)',&-&+8&9*-#&+M6&-(-)16)-+*4(S+

!*&+5$4M6$'1+,&4+2"-#)$34-&/0(4+%$44+&*'9&>3)>>6&9"1&'+&'(4/0*&,&'+[&-,&'B+4*&+ *4(+9$+<$'4(&'+&*'&-+

,&-+ 4(D,(*4/0&'+?"0'$'146)$1&4&>>4/0)3(&'+ 9$+ (-&33&'S+=&--+ .$/04+ 6&("'(B+ ,)44+ 3M-+ ,*&+ 5$4M6$'1+,&4+

2"-#)$34-&/0(4+&*'+#-*(&-*&'1&>&*(&(&4+2&-3)0-&'+'"([&',*1+*4(S+?&>/0&+;-*(&-*&'+9$+&-3M>>&'+4*',B+4">>(&+^"-0&-+

3&4(4(&0&'S+ X4+ &->&*/0(&-(+ ,*&+5-6&*(+ ,&-+8&9*-#&S+!*&+5$41&4()>($'1+,&-+56[&',$'14^&-&*'6)-$'1&'+ *4(+

,)6&*+&*'&+'"/0+9$+#>D-&',&+.-)1&S+

=&--+.$/04+4(&>>(+#>)-B+,)44+,&-+.)>>+?-)'1&>4(-)`&+PP+#)$%+)>4+6&*4Z*&>1&6&',+3M-+,*&+5$4M6$'1+,&4+2"-:

#)$34-&/0(4+1&4&0&'+[&-,&'+#)''S+

5$4+_*/0(+^"'+=&--'+.$/04+4(&0(+,*&+L=@+&*'&-+5$4M6$'1+,&4+2"-#)$34-&/0(4+*''&-0)>6+,&-+1&4&(9(&'+.-*4:

(&'+'*/0(+&'(1&1&'S+!)4+\$4(*%%$'14^&-3)0-&'+')/0+i+Ph+L=@+*4(+6&*+&*'&%+X-[&-6+,$-/0+&*'&+4(D,(*4/0&+

?"0'$'146)$1&4&>>4/0)3(+'*/0(+'"([&',*1S+K-"(9,&%+6>&*6(+,)4+2&-3)0-&'+9&*(>*/0+)64">$(+&'1S+_"+[*&+&4+

.-*&,-*/040)*':;-&$96&-1+m&(9(+3M-+,*&+\$#$'3(+^"-4/0>D1(B+4/0&*'(+&4+,&-+-*/0(*1&+?&1+9$+4&*'S+X4+%$44+)6&-+

)$/0+,*&+.-*4(+3M-+&*'&++<-&%*&'6&3)44$'1+6&*+,&'+4(D,(*4/0&'+?"0'$'146)$1&4&>>4/0)3(&'+6&-M/#4*/0(*1(+

$',+*'+,&%+_O4(&%+%*(+)61&6*>,&(+[&-,&'S+

<-$',4D(9>*/0+4*',+6&*+,&-+K0&%)(*#+2"-#)$34-&/0(+)$4+_*/0(+^"'+=&--'+.$/04+#-*(*4/0&+N$'#(&+9$+6&)/0(&'S+

Q'46&4"',&-&+1*>(+&4B+C*(')0%&&33&#(&B+9S8S+6&*+,&-+=a0&+,&4+;)$3Z-&*4&4+",&-+&*'&-+M6&-0a0(&'+C)#>&-Z-":

^*4*"'B+9$+^&-%&*,&'S+.&-'&-+[&-,&'+<-$',4(M/#41&4/0D3(&+9$'&0%&',+)>4+_0)-&+!&)>4+)61&[*/#&>(S+!)''+

4(&0(+,)4+<-$',4(M/#+'*/0(+%&0-+3M-+,*&+5$4M6$'1+,&4+2"-#)$34-&/0(4+9$-+2&-3M1$'1+$',+,*&+\)0>$'1+,&-+

<-$',&-[&-644(&$&-+&'(3D>>(S+2"-+,*&4&%+=*'(&-1-$',+4*',+)$3+&*'&'+b5'#)$343"',4c+9*&>&',&+q6&->&1$'1&'+

#-*(*4/0+9$+0*'(&-3-)1&'S+

!)4+2&-3)0-&'+9$-+5$4M6$'1+,&4+2"-#)$34-&/0(4+%$44+)>>+,*&4&+N$'#(&+6&-M/#4*/0(*1&'S+N-D9*4&+;-*(&-*&'+

TOP 6



hV

!"#$%&'()(*"'+,&-+.)/0()1$'1+2"-#)$34-&/0(

NJ@K@;@LL+!XJ+K5<]R<

#)$34-&/0(4+,M-3&'+'*/0(+9$+L)4(&'+,&-+4(D,(*4/0&'+<&4&>>4/0)3(&'+1&0&'S+X*'&+&'1&-&+;""Z&-)(*"'+9[*:

4/0&'+_&')(+$',+8&9*-#&'+ *4(+&-3"-,&->*/0S+5'1&4*/0(4+,&-+;"%Z>&Y*(D(+$',+,&-+.-*4(&'#"%Z"'&'(&+4">>(&+

,*&+X*'-*/0($'1+&*'&-+K)4#:."-/&+e+9S8S+6&*+,&-+"0'&0*'+&*'9$6*',&',&'+?"0'$'146)$>&*(4(&>>&+e+1&Z-M3(+

[&-,&'S+Q%+'D/04(&'+0)>6&'+W)0-+[*-,+&4+,)9$+&*'&+*'(&'4*^&+!*4#$44*"'+*%+561&"-,'&(&'0)$4+1&6&'S+

TOP 6

Herr Oehlert (asum)+ &-a33'&(+ ,*&+ !*4#$44*"'+%*(+ ,&-+ .-)1&4(&>>$'1B+ [)-$%+ 4(D,(*4/0&+?"0'$'146)$1&:

4&>>4/0)3(&'+')/0+C&*'$'1+^"'+=&--'+.$/04+6&^"-9$1(+[&-,&'+4">>&'S+X-+%&-#(+)'B+,)44+4(D,(*4/0&+?"0:

'$'146)$1&4&>>4/0)3(&'+ %*($'(&-+ &*'&+ )',&-&+ ?*-(4/0)3(>*/0#&*(46&(-)/0($'1+ 0)6&'B+ )>4+ 1&%&*''M(9*1&+

Q'4(*($(*"'&'S+]%+*%+2&-1)6&^&-3)0-&'+)$/0+=D$4&-+$'(&-6-*'1&'+9$+#a''&'B+,*&+4*/0+3M-+4(D,(*4/0&+?"0:

'$'146)$1&4&>>4/0)3(&'+$S]S+)>4+'*/0(+-&'()6&>+,)-4(&>>&'B+[D-&+&*'+1-a`&-&-+5#(&$-4#-&*4+4*''^">>S+Q'+,*&4&%+

\$4)%%&'0)'1+4(&>>(+4*/0+)$`&-,&%+,*&+.-)1&B+[*&+,*&+)$44/0>*&`>*/0&+5'4Z-)/0&+,&-+4(D,(*4/0&'+<&4&>>:

4/0)3(&'+m$-*4(*4/0+9$+6&$-(&*>&'+*4(S++

Herr Dr. Beckmann (Kanzlei GGSC)+&-#>D-(B+,)44+,&-+i+EH)+8)$<8+&-3"-,&-(B+,)44+,*&+5$4M6$'1+9$1$'4(&'+

&*'&-+m$-*4(*4/0&'+N&-4"'+&-3">1(B+,*&+)$`&-0)>6+,&4+L)',&4+8&->*'+4(&0(S+X4+4(&>>(+4*/0+,)0&-+,*&+.-)1&B+"6+

4(D,(*4/0&+?"0'$'146)$1&4&>>4/0)3(&'+!-*((&+*'+,*&4&%+_*''&+4*',B+[)4+)$31-$',+*0-&-+_&>64(4(D',*1#&*(+

)6&-+9$+6&m)0&'+4&*'+,M-3(&S+5>>&-,*'14+#a''(&+&4+$'(&-+,&'+<&4*/0(4Z$'#(&'+,&4+?&((6&[&-64:+69[S+2&-1):

6&-&/0(4+-&/0(>*/0+1&6"(&'+4&*'B+)$/0+)',&-&+*'+,&'+;-&*4+,&-+8&1M'4(*1(&'+')/0+i+EH)+8)$<8+)$39$'&0:

%&'S+!*&+J&/0(4>)1&+4&*+*'4"[&*(+'"/0+'*/0(+^">>4(D',*1+1&#>D-(S++

Herr Fuchs (SenFin) 6&("'(B+,)44+,*&+5$4M6$'1+,&4+2"-#)$34-&/0(4+,$-/0+,*&+4(D,(*4/0&'+<&4&>>4/0)3(&'+

)>4+(-)'4)#(*"'44*/0&-&+2)-*)'(&+&-Z-"6(++*4(S+.M-+)',&-&+2)-*)'(&'+%M44&'+,*&+,)3M-+'"([&',*1&'+2"-)$44&(:

9$'1&'+*%+J)0%&'+,&-+;"'9&Z(&-)-6&*($'1+9$-+5$4M6$'1+,&4+2"-#)$34-&/0(4+1&#>D-(+[&-,&'S

Herr Benz (Mietshäuser Syndikat) 6&1-M`(+,*&+Z">*(*4/0&+\*&>-*/0($'1+&*'&-+X-[&*(&-$'1+,&4+8&4()',&4+,&-+
4(D,(*4/0&'+?"0'$'146)$1&4&>>4/0)3(&'S+X*'&+\$4)%%&')-6&*(+9[*4/0&'+4(D,(*4/0&'+<&4&>>4/0)3(&'+$',+

1&%&*'["0>"-*&'(*&-(&'+<&4&>>4/0)3(&'+4">>(&+)$4+_*/0(+,&4+C*&(40D$4&-+_O',*#)(4+)6&-+1&4(D-#(+[&-,&'S+

.&-'&-+ 4">>(&+ ,*&+ L)',&40)$40)>(4"-,'$'1+ *'+=*'6>*/#+ )$3+ &*'&'+5'#)$3+[&*(&-+ ,*33&-&'9*&-(+[&-,&'S+!)4+

C*&(40D$4&-+_O',*#)(+-&1(+'"/0+&*'%)>+)'B+,*&+=)>($'1+9$-+.-)1&+,&4+\[*4/0&'&-[&-64+ *%+J)0%&'+,&4+

2"-#)$34-&/0(4+9$+#>D-&'S+

Herr Fuchs (SenFin)+&-#>D-(B+,)44+6&*%+\[*4/0&'&-[&-6+9[&*%)>+,*&+<-$',&-[&-644(&$&-+9$+&'(-*/0(&'+*4(S+

?*&+&*'+C",&>>+3M-+&*'&'+\[*4/0&'&-[&-6+)$44&0&'+#a''(&B+[D-&+'"/0+9$+#>D-&'S+!&-+\[*4/0&'&-[&-6+,$-/0+

,)4+L)',+8&->*'+#)''+)6&-+'*/0(+,&-+J&1&>3)>>+4&*'S++

Frau Haverbeck (BA Friedrichshain-Kreuzberg)+%&-#(+)'B+,)44B+[&''+&*'+5'#)$3+,$-/0+,)4+L)',+8&->*'+&-:

3">1&'+4">>(&B+&*'&+_(-$#($-+&-3"-,&->*/0+*4(B+$%+5'#)$3+$',+?*&,&-^&-D$`&-$'1+*%+\$4)%%&'0)'1+%*(+&*'&%+



IF

!"#$%&'()(*"'+,&-+.)/0()1$'1+2"-#)$34-&/0(

NJ@K@;@LL+!XJ+K5<]R<

-&^">^*&-&',&'+."',4+9$+6&[D>(*1&'S+_*&+3-)1(+3&-'&-B+"6+_&'.*'+&*'&'+2"-4/0>)1+,)3M-+0)(B+[*&+%)'+i+Ph+

L=@+)'Z)44&'+#a''(&B+$%+6&*+,&%+^"-1&4(&>>(&'+C",&>>+,*&+.-*4(&'-&1&>$'1+9$+4/0)33&'S+

Herr Fuchs (SenFin)+)'(["-(&(B+,)44+6&*%+X-[&-6+,$-/0+&*'&'+!-*((&'+i+Ph+L=@+'*/0(+6&-M0-(+[*-,S+X4+%M4:

4&'+'$-+2&-#D$3&B+'*/0(+)6&-+5'#D$3&+,&-+ >)',&46&(&*>*1(&'+<&4&>>4/0)3(&'+1&%&>,&(+[&-,&'S+!*&+.-*4(&'+

6&*%+2"-#)$3+4*',+^"'+i+Ph+L=@+'*/0(+()'1*&-(S+8&*+&*'&%+!*-&#(&-[&-6+,&4+L)',&4+1*>(+0*'1&1&'+i+Ph+L=@S++

Herr Oltmann (BA Tempelhof-Schöneberg)+ [&*4(+ )$3+ ,*&+ 8&,&$($'1+ ,&-+ .-*4(&'Z-"6>&%)(*#+ 0*'S+ 8&*+ ,&-+

2&-#&0-4[&-(&-%*((>$'1+*4(+&4+9S8S+9[*'1&',+&-3"-,&->*/0B+,)44+%)'+)$44)1&3D0*1&+<-$',>)1&'+9$%+=)$4+

()(4D/0>*/0+*''&-0)>6+,&-+.-*4(&'+9$-+2&-3M1$'1+0)(S+X*'+-&^">^*&-&',&-+."',4+*4(+3M-+=&--'+@>(%)''+&*'+9$:

4D(9>*/0&4+4/0)-3&4+_/0[&-(+3M-+&*'&+4()-#&+2&-0)',>$'14Z"4*(*"'S+Q%+.)>>&+,&4+."',4+%M44(&+,)4+561&"-,:

'&(&'0)$4+%*(+*'4+8""(+1&0">(+[&-,&'S+X-+Z>D,*&-(+,)3M-B+)>>&+Q'4(-$%&'(&+9$+'$(9&'B+,*&+9$+&*'&-+8&4/0>&$:

'*1$'1+,&4+2&-3)0-&'4+3M0-&'+$',+&*'&+b!-"0#$>*44&c+)$36)$&'+#a''&'S+

Frau Nothdorf (SenStadtWohn)+6&-*/0(&(B+,)44+_&'_(),(?"0'+,*&+5$4M6$'1+,&4+2"-#)$34-&/0(4+9$+<$'4:

(&'+!-*((&-+Z-D3&-*&-(S+_*&+^&-[&*4(+)$3+CM'/0&'B+["+,)4+2"-#)$34-&/0(+#M'3(*1+&6&'3)>>4+9$+<$'4(&'+!-*((&-+

)$41&3M0-(+[&-,&'+4">>S+ Q'(&-&44)'(+ *4(+)$4+ *0-&-+_*/0(+,)4+8&*4Z*&>+=)%6$-1S+!"-(+1*6(+&4+&*'&'+&*1&'&'+

L)',&46&(-*&6B+,&-+6&*+,&-+5$4M6$'1+,&4+2"-#)$34-&/0(4+%*([*-#(S+

Herr Benz (Mietshäuser Syndikat)+ 3-)1(+')/0B+"6+ *%+C",&>>+,&4+\[*4/0&'&-[&-64+,)4+N-"6>&%+6&4(&0(B+

,)44+,&-+8&9*-#+,*&+J">>&+,&4+=)$4^&-[)>(&-4+M6&-'&0%&'+%$44S

Frau Haverbeck (BA Friedrichshain-Kreuzberg)+&-#>D-(B+,)44+,*&4+'*/0(+,&-+.)>>+*4(B+,)+,&-+8&9*-#+,*&+<&[":

6)1+)>4+=)$4^&-[)>(&-+&*'1&4&(9(+0)(B+,)44+)6&-+,&''"/0+̂ *&>&+5$31)6&'+6&*%+8&9*-#+4*',B+[)4+&*'+4&0-+0":

0&-+5$3[)',+*4(S+?&''+%)'+%*(+,&%+\[*4/0&'&-[&-6+)-6&*(&(B+&-3"-,&-(+,)4+)$4+_*/0(+^"'+.-)$+=)^&-6&/#+

,&40)>6+&*'&+9$4D(9>*/0&+_(&>>&+69[S+&*'&+2&-[)>($'141&4&>>4/0)3(+[*&+*'+=)%6$-1S

.-)$+=$6&-+6&("'(B+,)44+,*&+!-"0$'1B+,)4+2"-#)$34-&/0(+1&%S+i+Eh+564S+G+_)(9+G+R-S+h+8)$<8+)$49$M6&'B+

"3(%)>4+6&[*-#&'+[*-,B+,)44+)%+X',&+,&-+;D$3&-+6&-&*(+*4(B+&*'&+56[&',$'14^&-&*'6)-$'1+)69$4/0>*&`&'+

$',+*0-+ Q'0)>(+ *%+_*''&+,&-+4"9*)>&'+X-0)>($'141&6*&(&+&'(4/0&*,&',+*4(S+]'(&-+,*&4&'+8&,*'1$'1&'+[*-,+

,)''+)$3+,*&+5$4M6$'1+,&4+2"-#)$34-&/0(4+^&-9*/0(&(S

!*&+_&'_(),(?"0'+%a/0(&+,&'+8&9*-#+*%+2&-3)0-&'+$'(&-4(M(9&'+$',+6&1>&*(&'S+!*&+;")>*(*"'4^&-&*'6)-$'1+

&'(0D>(+,*&+5$44)1&B+,)44+'*/0(+'$-+&*'+;"'9&Z(+9$+&'([*/#&>'+*4(B+4"',&-'+)$/0+4(-)(&1*4/0&+5'#D$3&+*%+\$:

4)%%&'0)'1+%*(+2"-#)$34-&/0(4^&-"-,'$'1&'+1&%S+i+EI+8)$<8+^"-9$6&-&*(&'+4*',S+!*&+_&')(4^&-[)>($'1+

0)(+,)4+\*&>B+&*'+>)',&4[&*(&4+2&-3)0-&'+9$-+5$4M6$'1+,&4+2"-#)$34-&/0(4+4"["0>+3M-+i+Eh+)>4+)$/0+3M-+i+EI+

TOP 7



IG

!"#$%&'()(*"'+,&-+.)/0()1$'1+2"-#)$34-&/0(

NJ@K@;@LL+!XJ+K5<]R<

TOP 7

Frau Bouali (asum GmbH) >&*(&(+%*(+,&-+.-)1&+&*'B+"6+4*/0+_&'_(),(?"0'+6&-&*(4+%*(+,&-+5$41&4()>($'1+,&-+

56[&',$'14^&-&*'6)-$'1+6&3)44(+0)(S+_*&+&->D$(&-(B+,)44+,*&+56[&',$'14^&-&*'6)-$'1&'+M6&-+,*&+1&>(&',&'+

<&'&0%*1$'14#-*(&-*&'+0*')$4+C",&-'*4*&-$'14%)`')0%&'+$',+]%[)',>$'1+6&1-&'9&'+%M44(&'B+[&''+%)'+

,*&+C*&(&-+4(D-#&-+%*(+56[&',$'14^&-&*'6)-$'1&'+4/0M(9&'+%a/0(&S+\S8S+%)/0(+,*&+56[&',$'14^&-&*'6):

-$'1+*%+=*'6>*/#+)$3+&'&-1&(*4/0&+_)'*&-$'1+'$-+,)''+_*''B+[&''+,*&4&+5-(+,&-+C",&-'*4*&-$'1+)$3+,)4B+[)4+

1&4&(9>*/0+9[*'1&',+1&3"-,&-(+[*-,B+&*'1&4/0-D'#(+[*-,S+.&-'&-+%&-#(+.-)$+8"$)>*+)'B+,)44+&'&-1&(*4/0&+_):

-&'+_/0$(9+)>4+,*&+;M',*1$'144/0$(9#>)$4&>^&-"-,'$'1S+Q'+&*'&-+9[&*(&'+.-)1&+6&9*&0(+4*/0+.-)$+8"$)>*+)$3+

,*&+;")>*(*"'4^&-&*'6)-$'1&'+$',+,*&+,)-*'+3"-%$>*&-(&+\*&>4&(9$'1B+2"-#)$34-&/0(4^&-"-,'$'1&'+9$+&->)44&'S+

Frau Huber (SenStadtWohn) %&-#(+ *'+ 8&9$1+ )$3+ ,*&+ 9[&*(&+ .-)1&+ )'B+ ,)44+ &4+ 9$#M'3(*1+%&0-+ X'([*/#:

>$'146&-&*/0&+1&6&'+[*-,+$',+*'+,*&4&%+\$4)%%&'0)'1+2"-#)$34-&/0(4^&-"-,'$'1&'+6&4/0>"44&'+[&-:

,&'+#a''&'S+!*&4&4+Q'4(-$%&'(+,&4+6&4"',&-&4+2"-#)$34-&/0(4+1&%S+i+EI+564S+G+_)(9+G+R-S+E+8)$<8+,*&'(+

*'+,&%+\&*(-)$%+6*4+9$-+3a-%>*/0&'+.&4(>&1$'1+&*'&4+X'([*/#>$'146&-&*/04+,&-+_*/0&-$'1+,&-+1&"-,'&(&'+

4(D,(&6)$>*/0&'+X'([*/#>$'1S+R)/0+.&4(>&1$'1+1*>(+,)4+)>>1&%&*'&+2"-#)$34-&/0(+1&%S+i+Eh+564S+G+_)(9+G+

R-S+f+8)$<8S

Frau Nothdorf (SenStadtWohn) [&*4(+)$3+,*&+N-)Y*4+0*'B+,*&+1&9&*1(+0)(B+,)44+,*&+\)0>+,&-+]%[)',>$'1&'+

*'+,&'+_"9*)>&'+X-0)>($'141&6*&(&'+%*(+,&-+]%[)',>$'14^&-"-,'$'1+9$-M/#1&1)'1&'+ *4(B+,)44+)6&-+ *'+

.-*&,-*/040)*':;-&$96&-1+*'+6&4"',&-&%+C)`&+,&-+5$4')0%&()(6&4()',+b2&-#)$3+'$-+)'+,*&+C*&(&-+*'+,&'+
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Fachtagung Vorkaufsrecht 09.12.2016  - Teilnehmerliste  

Name Institution 

Dr. Jochen Lang SenSW Leiter Abt. IV 
 

Silke Fischer 
 SenSW IV A 1“ 

Sabrina Grade SenSW IV A 1“ 

Petra Nothdorf SenSW IV C 3 

Judith Huber SenSW IV C / Jur 

Kai Reichelt SenSW IV C 

Harald Fuchs SenFin I D- Referatsleitung 

Andrea Weiße SenFin I D  

Stefan Frauenstein SenFin I D 

Gerd Pörschke SenFin II F  

Ephraim Gothe Baustadtrat BA Mitte  

Reinhard Hinz BA Mitte 

Jörn Oltmann Baustadtrat BA Tempelhof-Schöneberg 

Herr Aleku BA Tempelhof-Schöneberg 

Jochen Biedermann Baustadtrat BA Neukölln 

Rolf Groth BA Neukölln 

Oliver Türk BA Neukölln 

Christoph Speckmann BA Pankow 

Klaus Risken BA Pankow 

Dr. Klaus Boemer Gewobag EB Entwicklungs- und 
Baubetreuungsgesellschaft mbH 

Michael Krause Gewobag EB Entwicklungs- und 
Baubetreuungsgesellschaft mbH 

Christian Nosinski degewo AG 

Kai-Marten Maack degewo AG 

Kai-Marten Maack degewo AG 

Dr. Wolfgang Wagner GESOBAU AG 

Maria Tietz 
Jan Robert Kowalewski 

WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-
Mitte mbH 

Werner Landwehr GLS Bank 

Julian Benz  Mietshäuser Syndikat 

Enrico Schönberg Mietshäuser Syndikat 

Dr. Jörg Beckmann Kanzlei GGSC  

Dr. Rainer Tietzsch Kanzlei Gründt & Tietzsch 

Wibke Werner Berliner Mieterverein 

Knut Mildner-Spindler Bezirksstadtrat für Soziales, 
Beschäftigung und Bürgerdienste 

Matthias Peckskamp BA Friedrichshain-Kreuzberg 

Christa Haverbeck BA Friedrichshain-Kreuzberg 

Anke Stark-Kehler BA Friedrichshain-Kreuzberg 

Hartmut Stimpel BA Friedrichshain-Kreuzberg 

Aaron Schaar BA Friedrichshain-Kreuzberg 

Jan Ebert BA Friedrichshain-Kreuzberg 

Nicole Bieleke BA Friedrichshain-Kreuzberg 

Manfred Lange BA Friedrichshain-Kreuzberg 

Ines Janke-Kleiner BA Friedrichshain-Kreuzberg 
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 (Stand: Juni 2015) 

 
-

Kreuzberg eine Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB erlassen. 
Die Voraussetzungen für den Fortbestand der Erhaltungssatzung wurden turnusgemäß und 
zuletzt im Juni 2015 überprüft. Im Dezember 2015 beschloss das Bezirksamt, dass eine steu-
ernde Einflussnahme der öffentlichen Hand weiterhin erforderlich ist, um die Zusammenset-
zung der Wohnbevölkerung zu erhalten.  
 
Im Erhaltungsgebiet Boxhagener Platz befinden sich insgesamt 8.700 Wohnungen, in denen 
rund 12.800 Einwohner/innen leben. Das Gebiet besitzt aufgrund seiner zentralen Lage inner-
halb des Stadtgefüges, der gründerzeitlichen Baustruktur sowie der sehr guten Anbindung an 
das öffentliche Verkehrssystem eine hohe Attraktivität für Wohnungssuchende. Weitere 
Standortqualitäten ergeben sich aus der vorhandenen Nutzungsmischung. Eine Reihe unter-
schiedlichster Einkaufsmöglichkeiten, Handels- und Dienstleistungseinrichtungen befinden 
sich ebenso in räumlicher Nähe zu den Wohnungen wie Einrichtungen der sozialen Infrastruk-
tur und Angebote zur Freizeitgestaltung.  
 
Gebietstypische Bevölkerungsstruktur und soziale Entwicklungstendenzen  
Die Anzahl der Bewohner/innen im Erhaltungsgebiet Boxhagener Platz hat sich seit Festle-
gung des Erhaltungsgebiets im Jahr 1999 um mehr als ein Drittel erhöht. Angesichts des weit-
gehenden Rückgangs der Zahl von Leerwohnungen und kaum noch vorhandener Neubaupo-
tenziale wird sich dieser Trend in den kommenden Jahren vermutlich nicht im gleichen Um-
fang fortsetzen.  
 
Die Gebietsbevölkerung ist durch folgende Merkmale charakterisiert: 

 Eine dominante Kleinhaushaltsstruktur mit mehr als 80% Ein- oder Zwei-Personen-
Haushalten. Einpersonenhaushalte stellen mit zwei Dritteln die Mehrheit dieser 
Haushalte. Der Anteil von Haushalten mit Kindern beträgt 11%. 

 Eine im Vergleich zu Berlin junge Bevölkerung mit einem Altersdurchschnitt von 38 
Jahren. 58% aller Personen sind zwischen 27 und 44 Jahre alt.  

 Der Anteil erwerbstätiger Bewohner/innen ist kontinuierlich gestiegen, zuletzt auf 
74%, und korrespondiert mit einer Verringerung des Anteils von Bewohner/innen in 
ungesicherter Erwerbslage bzw. Erwerbslosigkeit. Auch der Anteil studentischer 
Haushalte hat abgenommen. 

 Im Gebiet leben trotz der Zunahme der Einkommen immer noch ganz unterschied-
lich zahlungskräftige Haushalte. Die Einkommensverhältnisse driften vermehrt aus-
einander. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen langjährigen Gebiets-
bewohner/innen mit niedrigeren und Neuzugezogenen mit höheren Durchschnitts-
einkommen abzeichnen.  

 In den letzten Jahren ist bei rückläufigen Fluktuationsraten eine Stabilisierung der 
Wohndauer der Bevölkerung erfolgt. Der Anteil derjenigen, die länger als 10 Jahre 
im Gebiet leben, ist seit 2011 von 25% auf 35% gestiegen. 
 

Deutliche Veränderungen in der sozialen Zusammensetzung der Wohnbevölkerung sind vor 
allem bei den Einkommensverhältnissen und dem Qualifikationsniveau der Bewohnerschaft 
festzustellen. Mittlerweile hat fast ein Drittel der Haushalte gegenüber einem knappen Viertel  

6 
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einem Sechstel aller Haushalte in der l
auskommen muss. Der Anteil einkommensarmer Haushalte, die bereits 2011 im Gebiet wohn-
ten, ist jedoch mit 13% relativ konstant geblieben. Diese sozialstrukturellen Veränderungen 
sind vor allem darauf zurückzuführen, dass der Zuzug überwiegend durch einkommensstärke-
re Gruppen erfolgt, während einkommensschwächere sinkende Wegzugsraten aufweisen. Sie 
finden auf dem angespannten Wohnungsmarkt mit steigenden Neuvermietungspreisen kaum 
mehr Wohnungen, die ihrer Zahlungsfähigkeit entsprechen.  
 

Gebietstypische Wohnungsstruktur und Mieten 

Seit Erlass der Erhaltungsverordnung 1999 wurden im Gebiet mehr als dreiviertel aller Woh-
nungen saniert. 2015 verfügen bis auf einen kleinen Restbestand fast alle Wohnungen (93%) 
über eine zeitgemäße Ausstattung. Gleichzeitig weisen fast 60% der Wohnungen noch keine 
wohnwerterhöhenden Merkmale bzw. Sondermerkmale gemäß Definition des Berliner Miet-
spiegels 2015 auf. Hierzu zählen beispielsweise hochwertige Fußbodenbeläge, moderne Ein-
bauküchen, Aufzüge, Zweit-WC, Fußbodenheizung, große Balkone.  
Gebietstypisch ist eine kleinteilige Wohnungsstruktur, die zu der das Gebiet prägenden Haus-
haltgrößenstruktur mit mehrheitlich kleinen Haushalten passt. Drei Viertel aller Wohnungen 
haben nicht mehr als 2 Zimmer. Die Hälfte aller Wohnungen ist nicht mehr als 60 m  groß, 
lediglich eine von acht Wohnungen hat eine größere Wohnfläche als 90 m . Der Flächenkon-
sum entspricht mit 41,4 m  / Person annähernd den mittleren Berliner Werten. 
 
Gebietsmiete, Mietentwicklung und Mietbelastung 
Das Erhaltungsgebiet Boxhagener Platz hat inzwischen ein sehr hohes Mietenniveau erreicht. 
Die Mietpreise liegen im oberen Spannenbereich des Berliner Mietspiegels. Die durchschnittli-
che Nettokaltmiete aller Vollstandardwohnungen liegt 2015 Damit ist seit der 
letzten Untersuchung im Jahr 2011 im Mittel eine Steigerung von rund 18% erfolgt.  

hochpreisigen Wohnungen betrug vor vier Jahren erst 8% und hat damit die deutlichste Stei-

fünften Bestandswohnung.  
Hohe Mietpreise werden vor allem bei Neuvermietungen realisiert. So zahlen Mieter/innen, die 
seit 2013 neu in Wohnungen eingezogen o-
kalt. 
Trotz steigender Mieten hat sich die durchschnittliche Mietbelastung gegenüber der letzten 
Untersuchung kaum verändert, was mit dem Anstieg der Durchschnittseinkommen zusam-
menhängt. Dieser Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass überproportional einkommensstär-
kere Bewohner/innen zugezogen und überdurchschnittlich einkommensschwächere weggezo-
gen sind. Die Bruttowarmmietbelastung beträgt rund 34% des Haushaltsnettoeinkommens.  
 
Aufwertungspotenzial  
Im Ausstattungsniveau der Wohnungen des Gebiets ist mit Bad und Sammelheizung nahezu 
flächendeckend ein allgemein üblicher Vollstandard erreicht. In drei Viertel der Wohnungen 
bestehen aber nach den Untersuchungsergebnissen Spielräume für weitere Aufwertungs-
maßnahmen, insbesondere  
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 zur Schaffung von höherwertigen, über den zeitgemäßen Zustand hinausgehenden 

Ausstattungsmerkmalen (z.B. Aufzüge, Einbauküchen, hochwertige Bodenbeläge so-
wie Zweit-Bäder oder Zweit-WCs) 

 zur Schaffung großzügiger und luxuriöser Großwohnungen und  
 hinsichtlich der energetischen Sanierung der Wohnsubstanz. 

 
Aufwertungsdruck und Umwandlungsprozesse 
Die baulichen und städtebaulichen Qualitäten machen das Gebiet für zahlungskräftige Nach-
fragende und Aufwertungsmaßnahmen attraktiv und auch für die Eigentumsbildung interes-
sant. Die gestiegenen Mietpreise im Bestand, die hohen Mieten bei Neuvertragsabschlüssen 
und die Einkommensverhältnisse neu zugezogener Bewohner/innen im Vergleich zu zurück-
liegenden Untersuchungen sind Indikatoren dafür.  
Aufwändige bzw. stark mietenwirksame Modernisierungsmaßnahmen stehen regelmäßig in 
Zusammenhang mit der Begründung von Wohneigentum an Gebäuden. Die Miethöhen und 
die Ausstattung in diesen Wohnungen liegen deutlich über dem Gebietsdurchschnitt. 
 
Aufwertungsdruck und Umwandlungsdynamik 
Die Umwandlungen in Wohneigentum sind seit der letzten Untersuchung 2011 weiterhin for-
ciert worden. Die Umwandlungsquote im sozialen Erhaltungsgebiet war im Juni 2015 deutlich 
überproportional: Während in Berlin in den Jahren 2006  2013 insgesamt 2,5% der Mietwoh-
nungen in Eigentumswohnungen umgewandelt wurden, waren es im gleichen Zeitraum im 
Erhaltungsgebiet 6,3%. Der Umwandlungsprozess hat sich außerdem in diesem Zeitraum 
deutlich dynamisiert. Umwandlungen in Einzeleigentum sind in rund 28% aller Wohnungen in 
diesem Gebiet erfolgt. Der Anteil selbstgenutzten Wohneigentums ist mit etwa 5% eher margi-
nal, jedoch seit 2011 gestiegen. Neben den 28 % umgewandelter Wohnungen, ist für weitere 
11% aller Wohnungen des Gebiets bereits eine Abgeschlossenheitsbescheinigung erteilt.  
Seit Erlass der Umwandlungsverordnung im März 2015 wurden im Erhaltungsgebiet Boxha-
gener Platz bis 30.6.2016 zusätzlich 330 Wohnungen umgewandelt1. Die Genehmigung er-
folgte ausschließlich aufgrund des Tatbestands nach Satz 3 Nummer 6 der Umwandlungsver-
ordnung, das heißt der Eigentümer verpflichtet sich im Zeitraum von 7 Jahren nur an Mieter zu 
veräußern. Das Verhältnis von genehmigten zu untersagten Umwandlungen beträgt 5:1. 
Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen 
und betrugen 2014 durchschnittlich rund 2.230 . Dieser Kaufpreis lag damit zwar noch 
unterhalb des Durchschnittspreises im Bezirk. Im Vergleich der Bezirke dominieren in Fried-
richshain-Kreuzberg jedoch Angebote der oberen Preisklassen das Marktfeld. 
 
Ausstattung und Mietpreis umgewandelter Wohnungen 
Die Vergleichsmieten im umgewandelten Wohnungsbestand 
netto und damit rund 17 Prozent über den in den sonstigen Mietwohnungen gezahlten Werten. 
Der Ausstattungsstandard dieser Wohnungen ist durch mehrere wohnwerterhöhende Kom-
fortmerkmale gekennzeichnet. Seit 2011 sind die Mieten in vermieteten Eigentumswohnungen 
mit 35% deutlich stärker angestiegen als in den übrigen Mietwohnungen. Die überdurch-
schnittlichen Miethöhen, die kürzere Wohndauer der Haushalte in vermieteten Eigentumswoh-
nungen und der Komfort von Eigentumswohnungen sind Indizien, dass die Wohnungen zur 
besseren Vermarktbarkeit vorher entmietet und dem Bedarf nach höherem Komfort mit wohn 

                                                
1 Quelle: Daten des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg 
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werterhöhenden Umbaumaßnahmen in aller Regel vor Neuvermietung oder Verkauf ange-
passt wurden. 
 
Aufwertungsdruck und energetische Sanierung 
Der Aufwertungsdruck durch energetische Sanierungsmaßnahmen ist vor allem in noch unsa-
nierten Wohnungsbeständen als hoch einzuschätzen, in denen die zeitgleiche Durchführung 
mehrerer energetischer Maßnahmen einschließlich der Schaffung des allgemein üblichen 
zeitgemäßen Ausstattungsstandards denkbar wäre. Dies hat Konsequenzen für Verdrängung 
vor allem von finanziell weniger starken Mieter/innen, die mehrheitlich im Wohnungsbestand 
mit höherem Aufwertungspotenzial wohnen.  
Für das Gebiet insgesamt ist derzeit jedoch davon auszugehen, dass auf Grund des gebiets-
typischen Ausstattungsniveaus und des insgesamt recht hohen Mietniveaus der Aufwertungs-
druck durch energetische Vollsanierung eher noch verhalten ist.  
 
Verdrängungsgefährdung  
Im Rahmen der Sozialstudie 2015 der asum GmbH konnten soziale Strukturveränderungen 
der Bevölkerung seit Erlass der Satzung aufgezeigt werden. Höher qualifizierte Bevölkerungs-
gruppen und einkommensstärkere Haushalte prägen die Sozialstruktur stärker. Die Anteile 
einkommensschwächerer Haushalte, von Bewohner/innen in ungünstiger Erwerbslage und mit 
vergleichsweise niedriger Qualifikation sowie von Haushalten im ALG I- und ALG II-Bezug 
sind deutlich zurückgegangen. Allerdings fällt immer noch etwa ein Fünftel der Haushalte in 
diese Gruppe. 
Auf Grund der bereits bestehenden finanziellen Belastung bestehen nur geringfügige Spiel-
räume für aufwertende und mietpreissteigernde Maßnahmen im Gebiet. Die Mietbelastung für 
Personengruppen, die als einkommensarm gelten, liegen im Gebiet bereits jetzt bei knapp 50 
Prozent des Haushaltsnettoeinkommens, das für die Warmmiete ausgegeben werden muss. 
Darunter befinden sich auch all diejenigen Haushalte, die ALG II beziehen. Aber auch bei 
Haushalten, die nicht mehr als einkommensarm im strengen Sinne gelten, deren Einkommen 
aber nicht höher als das mittlere Berliner Äquivalenzeinkommen ist, beträgt die mittlere 
Warmmietenbelastung schon 38 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens.  
Bei komplexer Berücksichtigung der ökonomischen Lage und der unterschiedlichen sozialen 
Handlungsfähigkeit wie auch des Aufwertungspotenzials der Wohnungen ist von einer höhe-
ren Verdrängungsgefahr für etwa jeden fünften Haushalt im Untersuchungsgebiet auszuge-
hen. Ein weiteres Viertel aller Haushalte unterliegt in mittlerem Maße der Gefahr, mietpreis-
steigernden Maßnahmen nicht standzuhalten. 
 
Das Auseinanderdriften der Einkommensverhältnisse im Erhaltungsgebiet zugunsten finanz-
stärkerer Haushalte ist ein deutlicher Indikator für Gentrifizierungsprozesse.  
 
Quelle: asum GmbH (2015): Boxhagener Platz 2015. Überprüfung der Voraussetzungen 
für den Fortbestand der Erhaltungsverordnung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB 
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Friedrichshain-Kreuzberg 

Neufassung der Prüfkriterien für die Umsetzung der sozialen Erhaltungsverordnungen 
in den Erhaltungsgebieten nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB im Bezirk Friedrich- 
hain-Kreuzberg 

Bek. vom 29.11.2016  Stapl 211 

Telefon: 90298-2242 oder 90298-0; intern: 9298-2242 

Für die Erhaltungsgebiete mannstraße-  xhagener Platz  missoplatz  
s  s  sens  sburger  und s  wer- 

den die Kriterien für die Umsetzung der Erhaltungsverordnungen nach § 172 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 BauGB, die gleichermaßen für Maßnahmen in bewohnten wie auch in leerstehenden 
Wohneinheiten gelten, wie folgt neu gefasst: 

1. Für  insbesondere folgende erhaltungsrechtlich genehmigungspflichtige Maßnahmen 
zur Herstellung eines zeitgemäßen Grundausstattungsstandards einer durchschnittli- 
chen Wohnung wird eine auflagenfreie Genehmigung erteilt: 

1.1. Ersteinbau einer Sammelheizung (inklusive Warmwasserversorgung) 

1.2. Ersteinbau eines Bades mit folgenden Grundausstattungsmerkmalen: ein WC, 
ein Handwaschbecken in Einzelausführung, eine Einbaubadewanne ODER Du- 
sche, Wand- und Bodenverfliesung 

1.3. Grundausstattung mit Sanitär-, Frischwasser-, Abwasser- sowie Elektroinstalla- 
tionen 

1.4. Kabelfernseh- und Gegensprechanlagen (Audio) 

1.5. Erneuerung bestehender einfach verglaster Fenster als Doppel- oder Isolier- 
glasfenster (zweifach verglast) mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten (U- 
Wert) in Anlehnung an die jeweils geltende Energieeinsparverordnung (EnEV) 

1.6. Energetische Nachrüstungspflichten nach den Rechtsvorschriften der jeweils 
geltenden Energieeinsparverordnung (derzeit EnEV 2014, § 10): 

-  Erneuerung einer bestehenden Heizungsanlage (Einbau vor dem 1. 1.1985, 
gültig ab 1.1.2015) 

-   Dämmung der Warmwasser- und Heizungsverteilleitungen. 

2. Für insbesondere folgende bauordnungsrechtlich genehmigungspflichtige Maßnahmen 
kann gegenüber dem Fachbereich Bauaufsicht erhaltungsrechtlich eine auflagenfreie 
Zustimmung erteilt werden: 

2.1. Schaffung neuen Wohnraumes wie z.B. Dachgeschossausbau, Neubau 

2.2. Umwidmung von Gewerbeeinheiten in Wohnraum 

2.3. Im Regelfall jegliche sonstige Nutzungsänderung mit Ausnahme der Ziffer 3.2. 
(z.B. Umnutzung Gewerbe in anderes Gewerbe; Einzelfallentscheidung bei so- 
zialen Infrastruktureinrichtungen) 
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2.4. Anbau von Aufzügen, die ausschließlich der Erschließung neuen Wohnraumes, 
insbesondere in Form eines Neubaus, einer Aufstockung oder des Ausbaus ei- 
nes Dachgeschosses dienen. 

Ausnahme zu Ziffer 2.1. und 2.2.: Zusammenlegung von neu entstehendem oder um- 
gewidmetem Wohnraum mit bereits vorhandenem Wohnraum (siehe Ziffer 4.2.) 

3. Für insbesondere folgende genehmigungspflichtige Maßnahmen, die über den Stan- 
dard gemäß Ziffer 1 hinausgehen und die nicht gem. Ziffer 4 zu versagen sind oder ei- 
ne Nutzungsänderung darstellen, kann nur unter folgenden Voraussetzungen eine er- 
haltungsrechtliche Genehmigung bzw. Zustimmung erteilt werden: 

3.1. Maßnahmen zur Energieeinsparung (soweit nicht bereits nach Ziffer 1.6. zu ge- 
nehmigen), wenn die Änderung der baulichen Anlage der Anpassung an die 
baulichen oder anlagentechnischen Mindestanforderungen dient, die die EnEV 
in ihrer bei Antragstellung gültigen Fassung an bestehende Gebäude und Anla- 
gen stellt. Für diese Prüfung ist dem Bezirksamt der vollständig ausgefüllte 
Maßnahmenplan zur  energetischen  Gebäudes  (Anlage  zu  diesen 

Prüfkriterien) vorzulegen. 

3.2. Nutzungsänderung von Wohnraum in Gewerbe 

Dieser kann erhaltungsrechtlich zugestimmt werden, wenn es sich um unbe- 
wohnte, tatsächlich und rechtlich leerstehende Wohneinheiten im Souterrain 
handelt. 

In Straßen mit sehr hoher Lärmbelastung durch Straßenverkehr gemäß Aus- 
weisung im Berliner Mietspiegel kann einer Nutzungsänderung in begründeten 
Einzelfällen (z.B. bei Lage aller Wohn- und Schlafräume zur Straße) auch für 
Wohnungen im Erdgeschoss der Vorderhäuser zugestimmt werden. 

3.3. Grundrissänderungen,  die  nachweislich  zur  Herstellung  eines  zeitgemäßen 
Ausstattungsstandards einer durchschnittlichen Wohnung gem. Ziffer 1.2 die- 
nen (Ersteinbau eines Bades) 

3.4. Anbau von Erstbalkonen, -terrassen, -loggien, -wintergärten mit einer Grundflä- 
che bis einschließlich 4 m . Eine Versagung kommt in Betracht, wenn die Maß- 
nahme besonders kostenaufwändig oder aufgrund ihrer Vorbildwirkung geeig- 
net ist, eine Entwicklung in Gang zu setzen, die tendenziell eine überdurch- 
schnittlich hohe Verdrängungsgefahr für die in dem Erhaltungsgebiet vorhande- 
ne Wohnbevölkerung darstellt 

3.5. Der Anbau von Aufzügen zur Erschließung vorhandenen Wohnraumes bei Ge- 
bäuden mit mehr als vier oberirdischen Geschossen ist grundsätzlich zu ge- 
nehmigen. Eine Versagung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn die 
Maßnahme besonders kostenaufwändig oder aufgrund ihrer Vorbildwirkung ge- 
eignet ist, eine Entwicklung in Gang zu setzen, die tendenziell eine überdurch- 
schnittlich hohe Verdrängungsgefahr für die in dem Erhaltungsgebiet vorhande- 
ne Wohnbevölkerung nach sich zieht. 

4. Für insbesondere folgende genehmigungspflichtige Maßnahmen, die den zeitgemäßen 
durchschnittlichen Ausstattungsstandard wesentlich überschreiten oder eine Nutzungs- 
änderung darstellen, wird keine erhaltungsrechtliche Genehmigung bzw. Zustimmung 
erteilt: 
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4.1. Grundrissänderungen, die eine Veränderung der ursprünglichen Zimmeranzahl 
oder eine Veränderung der Wohnfläche zur Folge haben (mit Ausnahme von 
Ziffer 3.4) 

4.2. Wohnungszusammenlegungen sowie Wohnungsteilungen 

4.3. Zusammenlegung von bereits bestehendem mit neu geschaffenem Wohnraum 
(z.B. DG-Maisonetteeinheit, Zusammenlegung bestehender Wohneinheiten mit 
bisherigen Gewerbeeinheiten) 

4.4. Anbau von Erstbalkonen, -terrassen, -loggien, -wintergärten mit mehr als 4 m  
Grundfläche und Anbau von Zweitbalkonen 

4.5. Einbauküchen 

4.6. Einbau von zweiten WCs, Doppelhandwaschbecken, sowie Einbau von Bade- 
wanne UND Dusche getrennt voneinander 

4.7. Fußbodenheizung 

4.8. Videogegensprechanlage 

4.9. Kamin 
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Anlage 2 

BEGRÜNDUNG 

Die vorliegende Aktualisierung der Prüfkriterien präzisiert die Zielstellung der Sozialen Erhal- 
tungsverordnungen und passt sie der aktuellen Rechtsprechung an. Ferner soll die Überar- 
beitung dazu beitragen, die Anwendung der Kriterien praktikabler zu gestalten und Transpa- 
renz in Verwaltungsabläufen herzustellen. 

Eine schlüssige, transparente und zugleich praktikable Genehmigungspraxis folgt dem 
grundlegenden Handlungsprinzip, Maßnahmen entweder zu versagen oder aber zu geneh- 
migen. Die Genehmigungspraxis Maßnahmen, die über den zeitgemäßen Grundausstat- 
tungsstandard einer durchschnittlichen Wohnung hinausgehen, über vertragliche Regelun- 
gen zu genehmigen, sollte auf Ausnahmefälle beschränkt werden. Werden Ausnahmefälle 
zur Regel, konterkarieren sie das eigentliche Schutzziel der sozialen Erhaltungsverordnung. 
Eine Genehmigungspraxis, unter Auflagen höhere Standards realisieren zu können, führt zu 
einer schleichenden Veränderung zu schützender Strukturen, insbesondere durch nachgela- 
gerte Verdrängungsprozesse. Auch ist die Vorbildwirkung bei Abweichungen vom Grund- 
prinzip der Genehmigung oder Versagung nicht zu unterschätzen. 

Um die Wohnungsstruktur im Einklang mit der vorhandenen Bevölkerung zu erhalten, finden 
alle Regelungen ausnahmslos sowohl auf bewohnte Wohnungen (vermietete Wohnungen, 
selbst genutztes Eigentum) als auch auf Leerwohnungen Anwendung. 

1.        Auflagenfrei zu genehmigende Maßnahmen 

Die unter Ziffer 1 der fortgeschriebenen Kriterien genannten Maßnahmen werden auflagen- 
frei genehmigt bzw. den unter Ziffer 2 genannten Maßnahmen auflagenfrei zugestimmt, da 
sie den zeitgemäßen Grundausstattungsstandard unter Berücksichtigung der bauordnungs- 
rechtlichen Mindestanforderungen herstellen. Neu aufgenommen wird in Punkt  2.3. die Zu- 
stimmung bei jeglichen nicht von anderen Ziffern erfassten Nutzungsänderungen als Klar- 
stellung. Hierbei wird eine Einzelfallregelung für soziale Infrastruktureinrichtungen geschaf- 
fen, sofern sich hierbei eine Nutzungsänderung auf die Zusammensetzung der Wohnbevöl- 
kerung negativ auswirkt. 

2. Maßnahmen, die nur unter bestimmten Vorraussetzungen genehmigt werden 
können 

Zu diesen Maßnahmen gehören vor allem Maßnahmen zur Energieeinsparung, der Anbau 
von Erstbalkonen, der Anbau von Aufzügen zur Erschließung vorhandenen Wohnraums so- 
wie die Nutzungsänderung von Wohnraum in Gewerbe. 

Maßnahmen zur Energieeinsparung (soweit diese nicht nach Ziffer 1 zu genehmigen sind) 
sind zukünftig in sozialen Erhaltungsgebieten nur noch dann zu genehmigen, wenn die Än- 
derung der baulichen Anlage der Anpassung an die baulichen oder anlagentechnischen 
Mindestanforderungen dient, die die EnEV in ihrer bei Antragstellung gültigen Fassung an 
bestehende Gebäude und Anlagen stellt. 

Damit soll verhindert werden, dass energetische Sanierungsmaßnahmen künftig durch miet- 
preistreibende Effekte Verdrängungsprozesse in größerem Umfang auslösen. Der Zusam- 



UI

!"#$%&'()(*"'+,&-+.)/0()1$'1+2"-#)$34-&/0(

5R=5R<

2 

menhang zwischen Wohnungs- und Bevölkerungsstruktur wird durch diese destabilisiert, und 
das Ziel, die vorhandene Bevölkerungsstruktur zu erhalten, gefährdet. Es wird an dieser Stel- 
le auf die Studien zur Fortschreibung der Sozialen Erhaltungssatzung verwiesen, in denen 
die Verdrängungswirkung mietpreistreibender Baumaßnahmen ausführlich dargestellt wird. 
Maßnahmen zur Energieeinsparung gemäß Punkt 3.1. der Kriterien sollen daher mit der 
Zahlungsfähigkeit der Bewohner/innen in möglichst weitgehende Übereinstimmung gebracht 
werden. 

Die Nutzungsänderung von Wohnraum in Gewerbe (Punkt 3.2.) soll nur im Ausnahmefall 
zulässig sein, etwa bei einem ungünstigen Grundriss von Erdgeschosswohnungen (z.B. bei 
Lage aller Wohn- und Schlafräume zur Straße), die in einer verlärmten Straße (gem. Aus- 
weisung im Berliner Mietspiegel) liegen. 

Balkone bis 4 m  Grundfläche und Aufzugsanlagen 
Bei diesen Maßnahmen ist im Einzelfall sorgfältig zu prüfen, ob eine Maßnahme für sich ge- 
nommen oder im Zusammenwirken mit anderen Maßnahmen besonders kostenaufwändig ist 
und modernisierungsbedingte Mietsteigerungen hervorrufen würde, die zur Verdrängung der 
angestammten Wohnbevölkerung beitragen könnten. Deshalb kommt auch eine Versagung 
gemäß Ziffer 3.4. bzw. 3.5. der fortgeschriebenen Kriterien in Betracht. 

3.        Versagung von Maßnahmen 

Modernisierungsmaßnahmen 
Alle Maßnahmen, die über den zeitgemäßen Ausstattungsstandard unter Berücksichtigung 
der bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen hinausgehen, werden regelmäßig ver- 
sagt. 
Die unter Ziffer 4 genannten Maßnahmen sind in aller Regel so kostenaufwändig, dass sie 
einen höherwertigen Ausstattungszustand der Wohnungen und  modernisierungsbedingte 
Mietsteigerungen hervorrufen, die zur Verdrängung der Wohnbevölkerung beitragen können. 
Sie sind besonders geeignet, den Wohnungsbestand so zu verändern, dass sein Preisniveau 
die Zahlungsfähigkeit der vorhandenen Bewohner/innen übersteigt und sich insofern auf die 
Bevölkerungsstruktur auswirkt. 

Zusammenlegung/Teilung von Wohnraum bzw. Änderung der Grundrisse insbesonde- 
re mit Veränderung der Zimmeranzahl 
Hinsichtlich Größe, Lage, Ausstattung und Anzahl korrespondieren die derzeitige Woh- 
nungsstruktur und die Bevölkerungsstruktur miteinander. Eine Veränderung der Wohnungs- 
struktur hat zwangsläufig Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung. 
Die Wohnungsstruktur ist daher im Hinblick auf Bestand, Größe und Ausstattung zu erhalten. 

Der Erhalt der bestehenden Wohnungsstruktur sorgt zudem dafür, dass der Aufwertungs- 
druck im Gebiet gemindert wird und auch weiterhin bezahlbarer Wohnraum für die ange- 
stammte Bevölkerung zur Verfügung steht. Wohnungszusammenlegungen und -teilungen 
werden daher grundsätzlich nicht genehmigt, da hierdurch die Wohnungsgrößenstruktur im 
Gebiet und damit die Passfähigkeit zur vorhandenen Bevölkerungsstruktur generell verän- 
dert werden. 

Nutzungsänderungen von Wohnraum 
Die Erhaltungsgebiete im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sind aufgrund ihrer innerstädti- 
schen Lage, ihrer hervorragenden Ausstattung mit Restaurants und Clubs sowie durch ihre 
Vielfalt an sonstigen kulturellen Einrichtungen nachgefragte Standorte für die Nutzungsände- 
rung von Wohnraum in Gewerbe oder als Ferienwohnungen. Hierfür wird zunehmend Wohn- 
raum nicht mehr an Personen vermietet, die ihn langfristig als ihren Lebensmittelpunkt nut- 
zen. Diese Verwendung von Wohnraum widerspricht den Zielen der Erhaltungsverordnung 
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und ist somit nicht genehmigungsfähig. Die zunehmende  Tendenz, Wohnraum als Gewerbe 
bzw. Ferienwohnungen zu vermieten, führt im Erhaltungsgebiet dazu, dass das vorhandene 
Wohnraumangebot verknappt  wird und somit die Zusammensetzung der ansässigen  Wohn- 
bevölkerung gefährdet ist. 
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Vereinbarung  

über die Abwendung 
des gemeindlichen Vorkaufsrechts 

 
 
zwischen  
[Name],  
[Str. Hausnr., PLZ Ort] 
 
vertreten durch [Name] 
 

- nachfolgend „Erwerberin“ genannt-  
 
 
 
und  
 
dem Land Berlin, 
vertreten durch das Bezirksamt Friedrichshain Kreuzberg von Berlin, 
dieses vertreten durch den Bezirksstadtrat für Bauen, Planen und Facility Management Flo-
rian Schmidt, 
Yorkstraße 4-11, 10965 Berlin, 
 

- nachfolgend „Land Berlin“ genannt-  
 
 

Vorbemerkung 
 
Mit Kaufvertrag des Notars ___, Berlin, vom ___, UR-Nr. ___, hat ___ das Grundstück mit 
der postalischen Anschrift ___ mit einer Größe von ___ m , eingetragen im Grundbuch von 
___ des Amtsgerichts Tempelhof-Kreuzberg, Blatt-Nr. ___ (nachfolgend „Kaufgrundstück“ 
genannt), an ___ verkauft. Es ist mit einem Wohnhaus / Wohn- und Geschäftshaus bebaut 
und hat ___ Wohneinheiten sowie ___ nicht Wohnzwecken dienende Einheiten.  
 
Das Grundstück befindet sich im räumlichen Geltungsbereich der Erhaltungsverordnung 
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB „___“ vom ___ (GVBl. S. ___). Zudem findet die 
Verordnung über einen Genehmigungsvorbehalt für die Begründung von Wohnungseigen-
tum oder Teileigentum in Erhaltungsgebieten nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB (Um-
wandlungsverordnung) vom 03.03.2015 (GVBl. S. 42) Anwendung. Die Verordnungen die-
nen dem Schutz der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebauli-
chen Gründen. 
 
Dem Land Berlin steht gemäß § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Baugesetzbuch (BauGB) ein Vor-
kaufsrecht an dem Grundstück zu. Nach § 27 Abs. 1 Satz 1 BauGB kann der Käufer die 
Ausübung des Vorkaufsrechts abwenden, wenn er in der Lage ist, das Grundstück entspre-
chend den Erhaltungszielen zu nutzen, und er sich hierzu vor Ablauf der Frist zur Ausübung 
des Vorkaufsrechts gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 BauGB verpflichtet. Zu diesem Zweck schlie-
ßen die Erwerberin und das Land Berlin nachfolgende Vereinbarung: 
 
 

§ 1 
Unterlassungsverpflichtung 

(1) 
Die Erwerberin verpflichtet sich,  
 

1. auf die Begründung von Wohn- oder Teileigentum an dem Kaufgrundstück einschließ-
lich des in § 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 6 BauGB geregelten Falles, 



UU

!"#$%&'()(*"'+,&-+.)/0()1$'1+2"-#)$34-&/0(

5R=5R<

 

Seite 2 von 3 

 
2. a) auf den Rückbau der baulichen Anlage auf dem Kaufgrundstück,  

b) auf Änderungen der baulichen Anlage auf dem Kaufgrundstück in Gestalt energeti-
scher Sanierungsmaßnahmen, sofern keine Rechtspflicht zu ihrer Durchführung be-
steht,  
c) auf den Anbau von Balkonen sowie  
d) auf den An- bzw. Einbau eines Personenaufzuges  

 
zu verzichten. 
 
(2) 
Die Verpflichtungen nach Abs. 1 gelten, solange die Erhaltungsverordnung „___“ in Kraft ist, 
längstens jedoch für 20 Jahre ab dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Anschließend fin-
den die gesetzlichen Regelungen in der dann geltenden Fassung (wieder) Anwendung. 
 
(3) 
Die Verpflichtungen nach den vorstehenden Absätzen bestehen auch in Bezug auf derzeit 
oder später nicht vermietete bzw. leerstehende Wohnungen. 
 
(4) 
Die Verpflichtungen nach Abs. 1 lassen die Verpflichtung zur Beantragung einer Genehmi-
gung der Erwerberin für andere als die in Abs. 1 genannten Maßnahmen unberührt.  
 
(5) 
Die Erwerberin verpflichtet sich darüber hinaus, das Grundstück nur so zu nutzen, dass es 
mit dem Ziel der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung im Einklang steht und keinerlei 
Handlungen vorzunehmen oder vornehmen zu lassen, die diesem Zweck zuwiderlaufen. 
 
(6) 
Stellen die Verpflichtungen nach Abs. 1 im Einzelfall eine unbillige Härte für die Erwerberin 
dar, kann das Land Berlin einen Antrag der Begünstigten auf Erteilung einer erhaltungs-
rechtlichen Genehmigung ausnahmsweise genehmigen. 
 
 

§ 2  
Dingliche Sicherung 

(1) 
Die Erwerberin verpflichtet sich, innerhalb von vier Wochen nach Eigentumsübergang beim 
Grundbuchamt zur Sicherung der in § 1 Abs. 1 Nr. 1, 2a, 2c und 2d genannten Verpflichtun-
gen die Eintragung einer beschränkten persönliche Dienstbarkeit zugunsten des Landes 
Berlin zu beantragen und zu bewilligen. 
 
(2) 
Die Eintragung ist dem Land Berlin unverzüglich durch Vorlage eines Grundbuchauszugs 
nachzuweisen. 
 
(3) 
Die Kosten der Eintragung trägt die Erwerberin. 
 
 

§ 3 
Vertragsstrafe, Unterwerfung 

(1) 
Verstößt die Erwerberin gegen ihre Verpflichtungen aus § 1 Abs. 1 Nr. 1 dieser Vereinba-
rung, hat sie dem Land Berlin eine Vertragsstrafe in Höhe von 1.000.000  (in Worten: eine 
Million Euro) zu zahlen. 
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(2) 
Verstößt die Erwerberin gegen ihre Verpflichtungen aus § 1 Abs. 1 Nr. 2 dieser Vereinba-
rung, beträgt die zu zahlende Vertragsstrafe für jeden Fall des Verstoßes 50.000  (in Wor-
ten: fünfzigtausend Euro). 
 
(3) 
Verstößt die Erwerberin gegen ihre Verpflichtung aus § 2 dieser Vereinbarung, beträgt die 
zu zahlende Vertragsstrafe 50.000  (in Worten: fünfzigtausend Euro). 
 
(4) 
Die Vertragsstrafe ist jeweils sofort mit Eintritt eines Verstoßes zur Zahlung fällig. 
 
(5) 
Die Erwerberin unterwirft sich bezüglich der Zahlung der Vertragsstrafe nach den vorste-
henden Absätzen der sofortigen Zwangsvollstreckung in ihr gesamtes Vermögen. 
 
 

§ 4 
Erteilung des Negativzeugnisses 

 
Das Land Berlin verpflichtet sich, unverzüglich nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung 
das Negativzeugnis nach § 28 Abs. 1 S. 3 BauGB zu erteilen. 
 
 

§ 5 
Schlussbestimmungen 

 
(1) 
Vertragsänderungen bzw. Vertragsergänzungen einschließlich der Änderungen dieser Be-
stimmung bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Nebenabreden bestehen 
nicht.  
 
(2) 
Die Unwirksamkeit bzw. Nichtigkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit 
der vertraglichen Regelungen im Übrigen.  
 
(3) 
Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen oder Regelungslücken 
durch solche Regelungen zu ersetzen bzw. zu füllen, die dem Sinn und Zweck dieses Ver-
trages rechtlich und wirtschaftlich am nächsten kommen. 
 
 
Für das Land Berlin: Für die Erwerberin: 
 
 
 
Berlin, ......................................... ___, ......................................... 
 
 
.................................................... .............................................................. 
für das Land Berlin   _____________________  
 
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg _____________________ 
Bezirksstadtrat Florian Schmidt _____________________ 
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Vereinbarung 

über die Verpflichtung des vorkaufsbegünstigten Dritten 
gemäß §§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, 27a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB  

 
 
 
zwischen  
 

 
- nachfolgend „Begünstigte“ genannt -  

 
 
 
 
und  
 
dem Land Berlin, 
vertreten durch das Bezirksamt Friedrichshain Kreuzberg von Berlin, 
dieses vertreten durch den Bezirksstadtrat für Bauen, Planen und Facility Management Flo-
rian Schmidt, 
Yorkstraße 4-11, 10965 Berlin, 
 

- nachfolgend „Land Berlin“ genannt 
-  

 
 
 

Vorbemerkung 
 
Mit Kaufvertrag des Notars ___, Berlin, vom ___, UR-Nr. ___, hat ___ das Grundstück mit 
der postalischen Anschrift ___ mit einer Größe von ___ m , eingetragen im Grundbuch von 
___ des Amtsgerichts Tempelhof-Kreuzberg, Blatt-Nr. ___ (nachfolgend „Kaufgrundstück“ 
genannt), an ___ verkauft. Es ist mit einem Wohnhaus / Wohn- und Geschäftshaus bebaut 
und hat ___ Wohneinheiten sowie ___ nicht Wohnzwecken dienende Einheiten.  
 
Das Grundstück befindet sich im räumlichen Geltungsbereich der Erhaltungsverordnung 
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB „___“ vom ___ (GVBl. S. ___). Zudem findet die 
Verordnung über einen Genehmigungsvorbehalt für die Begründung von Wohnungseigen-
tum oder Teileigentum in Erhaltungsgebieten nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB (Um-
wandlungsverordnung) vom 03.03.2015 (GVBl., S. 42) Anwendung. Die Verordnungen die-
nen dem Schutz der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebauli-
chen Gründen. 
 
Das Land Berlin beabsichtigt, gemäß § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und § 27a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) das Vorkaufsrecht am Kaufgrundstück zugunsten der Begünstig-
ten auszuüben. Die Begünstigte ist bereit, das Kaufgrundstück zu erwerben.  
 
Die Ausübung des Vorkaufsrechts setzt voraus, dass die Begünstigte in der Lage ist, das 
Grundstück entsprechend dem Ziel der Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölke-
rung zu nutzen, und sie sich hierzu vor Ablauf der Frist zur Ausübung des Vorkaufsrechts 
gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 BauGB verpflichtet. Zu diesem Zweck schließen die Begünstigte 
und das Land Berlin nachfolgende Vereinbarung. 
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§ 1 
Unterlassungsverpflichtung 

(1) 
Die Begünstigte verpflichtet sich,  
 

1. auf die Begründung von Wohn- oder Teileigentum an dem Kaufgrundstück einschließ-
lich des in § 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 6 BauGB geregelten Falles, 
 

2. a) auf den Rückbau der baulichen Anlage auf dem Kaufgrundstück,  
b) auf Änderungen der baulichen Anlage in Gestalt energetischer Sanierungsmaß-
nahmen, sofern keine Rechtspflicht zu ihrer Durchführung besteht,  
c) auf den Anbau von Balkonen sowie  
d) auf den An- bzw. Einbau eines Personenaufzuges  

 
zu verzichten. 
 
(2) 
Die Verpflichtungen nach Abs. 1 gelten, solange die Erhaltungsverordnung „___“ in Kraft ist, 
längstens jedoch für 20 Jahre ab dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Anschließend fin-
den die gesetzlichen Regelungen in der dann geltenden Fassung (wieder) Anwendung. 
 
(3) 
Die Verpflichtungen nach den vorstehenden Absätzen bestehen auch in Bezug auf derzeit 
oder später nicht vermietete bzw. leerstehende Wohnungen. 
 
(4) 
Die Verpflichtungen nach Abs. 1 lassen die Verpflichtung zur Beantragung einer Genehmi-
gung der Begünstigten für andere, als die in Abs. 1 genannten Maßnahmen unberührt.  
 
(5) 
Die Begünstigte verpflichtet sich darüber hinaus, das Grundstück nur so zu nutzen, dass es 
mit dem Ziel der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung im Einklang steht und keinerlei 
Handlungen vorzunehmen oder vornehmen zu lassen, die diesem Zweck zuwiderlaufen. 
 
(6) 
Stellen die Verpflichtungen nach Abs. 1 im Einzelfall eine unbillige Härte für die Begünstigte 
dar, kann das Land Berlin einen Antrag der Begünstigten auf Erteilung einer erhaltungs-
rechtlichen Genehmigung ausnahmsweise genehmigen. 
 
 

§ 2  
Dingliche Sicherung 

(1) 
Die Begünstigte verpflichtet sich, innerhalb von vier Wochen nach Eigentumsübergang beim 
Grundbuchamt zur Sicherung der in § 1 Abs. 1 Nr. 1, 2a, 2c und 2d genannten Verpflichtun-
gen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zugunsten des Landes Berlin zu beantragen 
und zu bewilligen. 
 
(2) 
Die Eintragung ist dem Land Berlin unverzüglich durch Vorlage eines Grundbuchauszugs-
nachzuweisen. 
 
(3) 
Die Kosten der Eintragung trägt die Begünstigte. 
 
 



VE

!"#$%&'()(*"'+,&-+.)/0()1$'1+2"-#)$34-&/0(

 

Seite 3 von 4 

§ 3 
Weitere vertragliche Regelungen 

(1) 
Die Begünstige übernimmt sämtliche Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Das Land Berlin 
beteiligt sich weder an der Zahlung des Kaufpreises noch an weiteren von der Käufe-
rin/Begünstigten aus dem Vertrag zu erbringenden Leistungen. 
 
(2) 
Im Falle eines Antrags auf gerichtliche Entscheidung gegen die Ausübung des Vorkaufs-
rechtes führt das Land Berlin den Prozess auf eigene Kosten. Sofern die Begünstigte zum 
Prozess beigeladen wird, trägt sie ggf. anfallende gerichtliche und außergerichtliche Kosten 
selbst.  
 
(3) 
Wenn sich im gerichtlichen Verfahren herausstellen sollte, dass die Bestimmung des Kauf-
preises auf den Verkehrswert rechtswidrig war und der Kaufpreis deshalb wieder heraufge-
setzt werden sollte, trägt die Begünstigte den Differenzbetrag. Das Land Berlin übernimmt 
insoweit keine Haftung. 
 
 

§ 4 
Schlussbestimmungen 

(1) 
Der Begünstigten ist bekannt, dass dann, wenn sie ihrer Verpflichtung zu der mit der Aus-
übung des Vorkaufsrechts bezweckten Verwendung des Grundstücks nicht nachkommt, das 
Land Berlin in entsprechender Anwendung des § 102 BauGB die Übertragung des Grund-
stücks zu seinen Gunsten oder zugunsten eines Übernahmepflichtigen verlangen soll (§ 27a 
Abs. 3 Satz 2 BauGB). 
 
(2) 
Vertragsänderungen bzw. Vertragsergänzungen einschließlich der Änderungen dieser Be-
stimmung bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Nebenabreden bestehen 
nicht. 
 
(3) 
Die Unwirksamkeit bzw. Nichtigkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit 
der vertraglichen Regelungen im Übrigen. 
 
(4) 
Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen oder Regelungslücken 
durch solche Regelungen zu ersetzen bzw. zu füllen, die dem Sinn und Zweck dieses Ver-
trages rechtlich und wirtschaftlich am nächsten kommen. 
 
(5) 
Der Rücktritt von dieser Vereinbarung ist ausgeschlossen.  
 
 
Für das Land Berlin: Für die Begünstigte: 
 
 
 
Berlin, ......................................... ___,......................................... 
 
 
.................................................... .............................................................. 
für das Land Berlin    
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg für _________ 
Bezirksstadtrat Florian Schmidt __________________ 

5R=5R<
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§ 3 
Vertragsstrafe, Unterwerfung 

(1) 
Verstößt die Begünstigte gegen ihre Verpflichtung aus § 1 Abs. 1 Nr. 1 dieser Vereinbarung, 
so hat sie an das Land Berlin eine Vertragsstrafe in Höhe von 1.000.000  (in Worten: eine 
Million Euro) zu zahlen. 

 
(2) 
Verstößt die Begünstigte gegen ihre Verpflichtungen aus § 1 Abs. 1 Nr. 2 dieser Vereinba-
rung, beträgt die zu zahlende Vertragsstrafe für jeden Fall des Verstoßes 50.000  (in Wor-
ten: fünfzigtausend Euro). 
 
(3) 
Verstößt die Begünstigte gegen ihre Verpflichtung aus § 2 dieser Vereinbarung, beträgt die 
zu zahlende Vertragsstrafe 50.000  (in Worten: fünfzigtausend Euro). 
 
(4) 
Die Vertragsstrafe ist jeweils sofort mit Eintritt eines Verstoßes zur Zahlung fällig. 
 
(5) 
Die Begünstigte unterwirft sich bezüglich der Zahlung der Vertragsstrafe nach den vorste-
henden Absätzen der sofortigen Zwangsvollstreckung in ihr gesamtes Vermögen. 
 
 

§ 4 
Weitere vertragliche Regelungen 

(1) 
Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass die Begünstigte das Kaufgrundstück ent-
sprechend den Regelungen des „Gesetzes zur sozialen Ausrichtung und Stärkung der lan-
deseigenen Wohnungsunternehmen für eine langfristig gesicherte Wohnraumversorgung“ 
bewirtschaften bzw. verwalten wird. 
 
(2) 
Die Begünstige übernimmt sämtliche Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Das Land Berlin 
beteiligt sich weder an der Zahlung des Kaufpreises noch an weiteren von der Käufe-
rin/Begünstigten aus dem Vertrag zu erbringenden Leistungen. 
 
(3) 
Im Falle eines Antrags auf gerichtliche Entscheidung gegen die Ausübung des Vorkaufs-
rechtes führt das Land Berlin den Prozess auf eigene Kosten. Sofern die Begünstigte zum 
Prozess beigeladen wird, trägt sie ggf. anfallende gerichtliche und außergerichtliche Kosten 
selbst.  
 
(4) 
Wenn sich im gerichtlichen Verfahren herausstellen sollte, dass die Bestimmung des Kauf-
preises auf den Verkehrswert rechtswidrig war und der Kaufpreis deshalb wieder heraufge-
setzt werden sollte, trägt die Begünstigte den Differenzbetrag. Das Land Berlin übernimmt 
insoweit keine Haftung. 
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§ 5 
Schlussbestimmungen 

(1) 
Der Begünstigten ist bekannt, dass dann, wenn sie ihrer Verpflichtung zu der mit der Aus-
übung des Vorkaufsrechts bezweckten Verwendung des Grundstücks nicht nachkommt, das 
Land Berlin in entsprechender Anwendung des § 102 BauGB die Übertragung des Grund-
stücks zu seinen Gunsten oder zugunsten eines Übernahmepflichtigen verlangen soll (§ 27a 
Abs. 3 Satz 2 BauGB). 
 
(2) 
Vertragsänderungen bzw. Vertragsergänzungen einschließlich der Änderungen dieser Be-
stimmung bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Nebenabreden bestehen 
nicht. 
 
(3) 
Die Unwirksamkeit bzw. Nichtigkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit 
der vertraglichen Regelungen im Übrigen. 
 
(4) 
Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen oder Regelungslücken 
durch solche Regelungen zu ersetzen bzw. zu füllen, die dem Sinn und Zweck dieses Ver-
trages rechtlich und wirtschaftlich am nächsten kommen. 
 
(5) 
Der Rücktritt von dieser Vereinbarung ist ausgeschlossen.  
 
 
Für das Land Berlin: Für die Begünstigte: 
 
 
 
Berlin, ......................................... ___,......................................... 
 
 
.................................................... .............................................................. 
für das Land Berlin    
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg für _________ 
Bezirksstadtrat Florian Schmidt __________________ 
 __________________ 
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